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Die gewerbefreundlichen Kan-
tonsrätinnen und Kantonsräte 
sind in der Gewerbegruppe im 
Kantonsrat (GGKR) vereint. Die 
erfreuliche Bilanz nach den Wah-
len vom 12. Februar: Die Zahl ge-
werbenaher Kantonsräte ist um 7 
Mitglieder auf 62 angewachsen. 

Sie luden zum konstituierenden 
Plenaranlass zwei Referenten ein, 
die sich mit der «Robokalypse» 

und Massnahmen zur Arbeitge-
berattraktivität befassten: Dr. Alex 
Fust, Dozent in der KMU HSG und 
Marco Salvi von Avenir Suisse. 

Veränderungen in der Arbeits-
welt scheinen immer mehr Fahrt 
aufzunehmen. Doch ist das wirk-
lich so? Salvis Fazit: Die Angst um 
Arbeitsplätze durch technologi-
schen Fortschritt ist nicht neu – 
und unbegründet. (M.G.) 14/15
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Zitat des Monats
«Wenn wir keine Arbeit 
hätten und nur Zeit 
für Politik, Kultur und 
Sport – wäre das eine 
viel schlechtere Welt?»
Marco Salvi
Forschungsleiter «Chancen-Gesellschaft» 
bei Avenir Suisse

Immer mehr Menschen in der 
Schweiz leben auf Pump. Heute 
konsumieren, morgen bezahlen – 
so lautet die Devise. Sparen war 
einmal. Im Zeitalter von E-Com-
merce reicht ein Klick und das 
Wunschobjekt ist «gekauft». Un-
ternehmen bieten deshalb ver-
mehrt die Möglichkeit, den Preis 
in Raten abzustottern – oft ohne 
einen Aufpreis. Für viele scheint es 
praktisch, das Auto, das Smart-
phone, den Blumenstrauss oder 
sogar die Ferien auf Pump zu be-
ziehen. 

Sehen sich auch Zürcher KMU 
zunehmend unter Druck gesetzt, 
Teilzahloptionen anzubieten? Die 
«Zürcher Wirtschaft» hat sich 
umgehört. Ein Trend: Beliebt ist 
besonders der Kauf auf Rechnung, 
den gerade grössere Detailhänd-
ler anbieten. (ab) 5 Die Zahlungsmoral der Kunden ist laut Zürcher KMU gut.  
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Bild stock.adobe.com/Nomad_Soul



Zürcher Wirtschaft Juni 2023 3EDITORIAL

Anzeigen

VERLUSTE

VERMEIDET

MAN ONLINE

Creditreform Egeli Zürich AG
Binzmühlestrasse 13, 8050 Zurich
info@zuerich.creditreform.ch
Tel. +41 44 307 80 80
www.crediweb.ch

IT in die Cloud
auslagern?

Effizienter Arbeiten
Zugriff von überall
Keine Ausfälle mehr

serverbase.ch/outsourcing toggenburger.ch/baustoffe/beton

Dürfen wir
Ihre Baustelle
aufmischen?

 

Tel. 044 744 59 79 
www.wiederkehr-dietikon.ch 
info@wiederkehr-dietikon.ch 

Ihr zuverlässiger Partner für 
Bauprojekte 

Sie lieben 
was Sie tun?
Wir auch.
Zusammen  
immer besser.
Mehr auf zkb.ch/kmu-gruenden

Noch einmal deshalb, weil ich diesen 
Namen bereits Oktober letzten Jahres 
im Titel hatte. Damals ging es um die 

kulturelle Aneignung und das Bild, das Karl May 
zeichnete. Und weil dieses Bild gemäss Social-
Media nicht mehr so richtig in die aktuelle Zeit 
passen soll, mussten Kinderbuch 
und Film über die «Woke»-Klin-
ge springen.

Sauhatz
Diesmal meine ich aber die 
Wasser-Glacé, die wir alle 
kennen. Im Zuge der öffentlichen 
Empörung hat der Hersteller  
nun beschlossen, die Glacé zwar 
immer noch Winnetou zu nennen. 
Aber das schöne Porträt des 
Häuptlings mit Federschmuck ist verschwunden. 
Irgendwie aber doch nicht so ganz, denn weiterhin 
sind zwei bunte Federn über dem Namen zu sehen. 
Frisco/Nestlé haben sich also der Veränderung 
angepasst, wenigstens ein bisschen… Sie wollen 
nicht auf die Idee verzichten, aber als Firma auch 
nicht einer öffentlichen Sauhatz (neudeutsch: 
Shitstorm) zum Opfer fallen. Raffiniert!

In Zeiten von Social-Media ist nicht mehr wahn-
sinnig viel nötig, dass man an den Pranger gestellt 
wird. Und als KMU kann man sich das noch viel 
weniger leisten als die grossen Firmen. Wir 
müssen also in solchen Situationen sehr überlegt 
und pragmatisch reagieren. Und vor allem sollte 
man es sich verklemmen, die Welt retten zu 
wollen. Das sollen weiterhin anonyme Privatmen-
schen erledigen (z.B. Trimubutz96 oder wie sie alle 
heissen) oder Firmen, die mit ihrem Produkt völlig 
einzigartig sind (siehe www.dubler-mohrenkopf.ch). 
Aber sogar auf der Dubler-Homepage steht heute 

bereits: «Beim Mohrenkopf handelt es sich um 
einen Schokokuss.»

Neue Spielregeln auch für KMU
Wir können diese Erkenntnisse nun direkt in unser 
tägliches KMU-Leben übertragen. Die Verände-

rung der Gesellschaft ist im 
Gange, die neuen Generationen 
haben andere Massstäbe und 
Ziele. In der Woke-Diskussion 
und der öffentlichen Empörung 
verschieben sich die Ansichten 
immer mehr. In den Unterneh-
men bekommen wir das aber vor 
allem bei Lohnfragen und bei den 
Ansprüchen bei Neuanstellungen 
zu spüren. Die Arbeit ist nicht 
mehr im Mittelpunkt des Lebens, 

Work-Life-Balance ist das Zauberwort. Darauf 
hätten wir vielleicht auch ein bisschen mehr achten 
können. Wenn die Forderung bei einem 80%-Job 
aber ist, dass der Lohn trotzdem bei 100% liegen 
soll, damit man sich das Leben leisten kann, wird 
es für die KMU schwierig. Weil im Moment überall 
zum Teil verzweifelt Leute gesucht werden, müssen 
wir uns trotzdem darauf einlassen und vielfach 
über unseren Schatten springen. Das sollten wir so 
clever wie möglich machen, dazu dürfen wir gerne 
bei Frisco/Nestlé lernen. Auch wenn uns das mit 
den Federn eigentlich unverständlich bleibt.

Übrigens: Das Wort «Indianer» wird offiziell nicht 
mehr verwendet, neu sind das die «indigenen 
Völker Nordamerikas», die «Native Americans» 
oder die «First Nation». Damit kann ich leben. Ich 
halte einfach fest, dass wir KMU dann eigentlich 
auch so etwas ähnliches wie eine erste Nation 
sind. Denn zu Beginn der Schweiz gab es uns, die 
Verwaltung kam dann erst später.

Noch einmal Winnetou

Werner Scherrer
Präsident KGV
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Anna Birkenmeier

Vier von zehn Personen in der 
Schweiz leben in Haushalten mit 
mindestens einer Art von Schul-
den, acht Prozent in Haushalten 
mit mindestens drei Schulden- 
arten. Als Verschuldungsarten 
gelten etwa Fahrzeug-Leasings, 
Klein- oder Konsumkredite oder 
Ratenzahlungen. Für viele scheint 
es praktisch, das Auto, das neue 
Smartphone, den Blumenstrauss 
für die Freundin oder sogar die 
Ferien auf Pump zu beziehen. Spa-
ren war einmal. Im Zeitalter von 
E-Commerce reicht ein Klick und 
das Wunschobjekt ist «gekauft». 
Immer mehr Unternehmen bieten 
deshalb die Möglichkeit, den Preis 
in Raten abzustottern – oft ohne 
einen Aufpreis gegenüber sofort-
zahlenden Kunden. Sogar die 
Swiss bietet Flüge auf Pump an. 

«Kauf auf Rechnung» beliebt
Laut Untersuchungen sagen  

26 Prozent der Onlinehändler, dass 
die Nachfrage beim Kauf auf Rech-
nung stark ansteigt. Kein Wunder 
also, dass 78 Prozent von ihnen 
den Kauf auf Rechnung anbieten. 
Oft beinhaltet dieser Teilzahlop-
tionen. Bei grösseren Detailhänd-
lern, wie etwa Globus oder Manor, 

lässt die Zahlung per Kundenkarte 
keine Konsumwünsche offen. Be-
zahlt wird später – bei Bedarf be-
quem in Raten. Und das Angebot 
wird rege genutzt, wie Globus be-
stätigt. Auch Interdiscount und 
Steg Electronics berichten, dass 
die Nachfrage nach Ratenzahlun-
gen deutlich zugenommen hat. Sie 
arbeiten dazu mit externen Anbie-
tern zusammen. Mit der Zahlungs-
moral der Kunden haben sie dann 
nichts mehr zu tun. 

Verheerende Zahlungsmoral
Mit der Option «Kauf auf Rech-

nung» können zwar neue Kunden 
gewonnen werden, zugleich kann 
deren mangelnde Zahlungsmoral 
zu massiven Problemen führen. 
Kunden mit schlechter Zahlungs-
moral verursachen demnach nicht 
nur Ärger und Kosten, sondern 
können auch die Existenz des  
Unternehmens bedrohen. «Viele 
KMU leiden darunter, dass Kun-
den ihren Zahlungspflichten nur 
schleppend nachkommen», sagt 
dazu die Rechtsanwältin Sonja 
Stark-Traber. 

Gemäss dem European Pay-
ment Index (EPI), der auf einer  
Befragung von mehreren tausend 
Unternehmen in der Schweiz und 
den meisten europäischen Län-
dern beruht, erhöhten sich in Eu-
ropa sowohl der Zahlungsverzug 
als auch die Zahlungsausfälle. Ei-
ner der Hauptgründe sei dabei ein 
zunehmend negativer Wertewan-

del; Mahnungen und selbst Betrei-
bungen würden als Kavaliersdelik-
te empfunden. Ein weiterer Grund: 
Kaufwünsche möchten ohne Rück-
sicht auf die tatsächlichen finanzi-
ellen Möglichkeiten sofort befrie-
digt werden. Die Folgen können 
für ein KMU gravierend sein: «Sie 
müssen deswegen Umsatzeinbus-
sen in Kauf nehmen, mit Liquidi-
tätsengpässen kämpfen oder im 
schlimmsten Fall Arbeitsplätze 
streichen», so Stark-Traber. 

Frühzeitig Massnahmen treffen
«Zahlungsausfälle lassen sich 

zwar häufig nicht gänzlich ver-
meiden, aber einige frühzeitig ge-
troffene Massnahmen können 
helfen, das Ausfallrisiko zu mini-
mieren», weiss die Rechtsanwäl-
tin. So sollte insbesondere bei 
Neukunden und vor Vertrags-
schluss eine Bonitätsprüfung vor-
genommen werden. «Dadurch 
können Risiken frühzeitig er-
kannt und vermieden werden», 
sagt Stark-Traber. In der Praxis 
zeige sich zudem, dass viele Ver-
träge und AGB Ungenauigkeiten 
oder Widersprüche enthalten, die 
es findigen Schuldnern ermögli-
chen, ihre Zahlung vorüberge-
hend oder gänzlich zurückzuhal-
ten. «Man sollte deshalb unbe-
dingt darauf achten, dass 
insbesondere die geschuldeten 
Leistungen, die Zahlungsfristen 
und -konditionen sowie die Fol-
gen bei Zahlungsverzug klar und 

vollständig geregelt werden. Das 
effizienteste vertragliche Siche-
rungsmittel ist die Vereinbarung 
einer Vorleistungs- oder Anzah-
lungspflicht des Kunden. In die-
sem Fall sollte die Lieferung bzw. 
Dienstleistungserbringung erst 
dann erfolgen, wenn der Kunde 
die Leistung vorgängig vollstän-
dig oder teilweise bezahlt hat. 

Ratenzahlungen kaum Thema
Ein positives Bild zeichnet eine 

Umfrage unter kleineren Zürcher 
KMU. Sie zeigt, dass Privatkunden 
nur vereinzelt nach Ratenzahlun-
gen verlangen, und wenn diese ge-
währt würden, sei die Zahlungs-
moral der Kundschaft  gut. «Bei 
Kunden, welche wir kennen, ge-
währen wir in Ausnahmefälle eine 
Ratenzahlung. Aber dies kommt 
wirklich nicht häufig vor», sagt Ti-
ziana Zürni vom Camera Store & 
Papeterie an der Hottingerstrasse. 
Ähnlich tönt es bei Martin Ober-

holzer von Kochphoto AG in Zü-
rich: «Unsere Kunden bezahlen 
ihre Ware sofort. Eine Nachfrage 
nach Ratenzahlungen erleben wir 
selten.» Muhammet Caglak von 
Deluxe IT wiederum sagt: «Wenn 
jemand ehrlich ist, dann gewähren 
wir, den Betrag in zwei Raten zu 
bezahlen. Bis zur vollständigen 
Bezahlung bleibt der Computer bei 
uns.» Und bleibt da nicht die Sor-
ge, dass die Kundschaft zu Online-
anbietern abwandert, die den Kauf 
auf Rechnung mit Teilzahlungsop-
tionen anbieten? Diese Gefahr sei 
zwar da, die Befragten sehen das 
indes entspannt. Denn: Die Bera-
tung und der Service seien im Ge-
schäft doch ein schlagendes Argu-
ment für die Direktzahlung.

Nicolas Brütsch

Die Steuererklärung so gut wie 
möglich zu optimieren, ist eine 
gute Idee und kommt dem eigenen 
Betrieb zugute. Dieser Meinung 
ist auch Hans Schoch, Gründer 
und VR-Präsident der STT Schoch 
Treuhand Team AG: «Der Gesetz-
geber und auch die kantonalen 
Steuergesetze lassen eine ganze 
Anzahl von legalen Steueropti-
mierungsinstrumenten zu. Diese 
Joker gilt es je nach Branche, 
Kanton und Geschäftsverlauf zu 
kennen und einzusetzen.» Dabei 
sollte man sich allerdings stets an 
die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen halten. Ausserdem gelte 
es für Selbstständige zu beachten, 
dass Privat- und Geschäftsein-
kommen, genau gleich wie Privat- 
und Geschäftsvermögen, zwar zu-
sammen deklariert werden, je-
doch klar voneinander abgegrenzt 
werden müssten.

Innerhalb dieser Rahmenbe-
dingungen gilt es, legale Steuer-
einsparmöglichkeiten voll auszu-
schöpfen. Treuhänder oder Steu-
erexperten können dabei helfen. 
Auch der Experte für Finanzen 
und Steuern, Hans Schoch, rät, 
sich früh Hilfe zu holen: «Spätes-
tens, wenn eine Firma rentabel 
wird oder die Komplexität des Be-
triebs eine gewisse Professionali-
tät erfordert.» Firmenbesitzer sei-
en oft überfordert, wenn beispiels-
weise eine Mehrwertsteuerpflicht 
bestehe, Mitarbeitende angestellt 
würden oder international gewirt-
schaftet werde.

Beiträge in freiwillige Vorsorge
Steuertechnisch lohnt sich für 

Selbstständige die Säule 3a. Diese 
Beiträge können nämlich bis zu 
einem Maximalbetrag von den 
Steuern abgezogen werden. Und 
sind auch extrem wichtig: «Bei 
Einzelfirmenbesitzern, die kei- 
ne Pensionskassenpflicht haben, 
stellen diese Einzahlungen die ei-
gentliche Altersvorsorge dar und 
sollten unbedingt eingeplant und 
realisiert werden – und zwar in 

möglichst hohem Ausmasse», so 
Hans Schoch. Solche Einzahlun-
gen sollten immer vor Jahresende 
gemacht werden. Eine Ausnahme 
stellen hohe Einkommen dar: 
«Hier lassen sich wesentlich mehr 
Steuern einsparen, wenn man 
sich auf freiwilliger Basis einer 
Pensionskasse anschliesst und so 
die 2. Säule und die Säule 3a kom-
binieren kann», so Schoch weiter.

Was geht als Spesen durch?
Eigentlich ist der Fall klar: Ge-

schäftliche Auslagen, die beim 
Verrichten der Arbeit entstehen, 
gelten als Spesen respektive Be-
triebsaufwand und müssen nicht 
versteuert werden. Die Einnah-
men für geleistete Arbeiten sind 
hingegen steuerbar und der Net-
togewinn auch sozialversiche-
rungspflichtig. Doch manchmal 
lässt sich das gar nicht so leicht 
voneinander abgrenzen. Immer 
dann nämlich, wenn eine Leis-
tung sowohl geschäftlichen als 
auch privaten Charakter hat. Was 
ist mit dem Geschäftswagen, den 
ich auch privat benutzen kann? 
Oder mit dem Abendessen mit 
Geschäftspartnern? In welcher 
Höhe die Spesen abgezogen wer-
den können, ist ausserdem von 
Kanton zu Kanton unterschied-
lich. Eines ist aber überall gleich: 
Die Ausgaben müssen belegt wer-

den können.
Experte Hans Schoch: «Kön-

nen Sie Ihre Spesen glaubwürdig 
nachweisen, besteht allenfalls die 
Möglichkeit, die jährliche Beleg-
sammlung durch eine Pauschale 
zu ersetzen oder ein von der Steu-
erbehörde abgesegnetes Spesen-
reglement zu verwenden.»

Geschäftsauto privat nutzen
Geht es ums Auto, wird das 

Ganze noch etwas komplizierter. 
Wie gehe ich vor, wenn ich das 
Fahrzeug sowohl geschäftlich als 
auch privat nutze? Grundsätzlich 
muss nachgewiesen werden kön-
nen, wie oft Sie Ihr Fahrzeug zu 
welchen Zwecken nutzen. Es 
müsste beispielsweise mittels ei-
nes Fahrtenbuchs der Anteil pri-
vater respektive geschäftlicher 
Kilometer aufgeschlüsselt wer-
den. Das ist aber sehr aufwendig 
und praktisch kaum umzusetzen. 
«Die Steuerbehörde wendet für 
den Privatanteil in solchen Fällen 
pauschale Ansätze an. Pro Monat 
müssen 0,9 Prozent des Kaufprei-
ses, mindestens aber 150 Franken 
berücksichtigt werden», so Hans 
Schoch.

Übrigens: Sollten Sie sich den-
noch für ein Fahrtenbuch ent-
scheiden, achten Sie darauf, dass 
Sie sich die Mühe nicht vergebens 
machen. Dieses muss nämlich ge-

wissen Anforderungen genügen – 
eine Excel-Tabelle beispielsweise 
wird nicht akzeptiert. Erkundigen 
Sie sich beim TCS nach einem 
Fahrtenbuch.

Versicherungsprämien
Kann ich eigentlich meine Ver-

sicherungsprämien vom steuerba-
ren Einkommen abziehen? Geht es 
um private Versicherungen, ist 
diese Frage eindeutig zu vernei-
nen. Diese werden von der Steuer-
behörde nämlich nicht als Be-
triebsaufwand akzeptiert.

Privathaftpflicht- und Haus-
ratsversicherung können Sie also 
nicht abziehen. Anders sieht es bei 
den Unfall- und Krankentaggeld-
prämien aus: Kann man hier einen 
privaten und geschäftlichen Anteil 
nachweisen, muss man letzteren 
nicht versteuern.

Gang aufs Steueramt?
Sie planen als Einzelunterneh-

mer Steuermassnahmen und sind 
sich nicht sicher, was nach der 
Umsetzung genau auf Sie zu-
kommt? Viele stellen sich in sol-
chen Situationen die Frage, ob 
man beim Steueramt vorstellig 
werden soll oder nicht. Einerseits 
möchte man Klarheit, anderer-
seits auch nicht unnötig einen 
Stein ins Rollen bringen. Diese 
Überlegung sei durchaus berech-
tigt, meint Hans Schoch. Trotz-
dem rät er: «Komplexere Steuer-
planungen sollten unbedingt mit 
entsprechenden Steuerfachleuten 
abgeklärt werden, um die Mach-
barkeit und allfällige Risiken er-
kennen zu können.» Es sei ausser-
dem oft schwierig, vom Steueramt 
vorgängig verbindliche Zusagen 
zu bekommen.

Auch wenn Ratschläge, Steu-
ern zu optimieren, oft etwas kom-
plizierter und technischer Natur 
sind, möchte Hans Schoch ein 
ganz einfaches Credo abschlies-
send herausstreichen: «Bezahlen 
Sie die Steuerrechnung so früh 
wie möglich. Das Gefühl, keine 
Steuerschulden zu haben, ist 
schlicht grossartig!»

Leben auf Pump und Folgen für KMU
Immer mehr Menschen in der Schweiz leben auf Pump. Heute konsumieren, morgen bezahlen – so lautet  

die Devise. Sehen sich auch Schweizer KMU zunehmend unter Druck gesetzt, Teilzahloptionen anzubieten?  
Die «Zürcher Wirtschaft» hat sich umgehört.

Optimierungspotenzial bei den Steuern
Je näher der unliebsame Termin rückt, desto stärker dürften die Stresshormone des ein oder anderen 

selbstständig Erwerbenden in Wallung gebracht werden: die Abgabe der Steuererklärung. Und: Je näher der 
Termin, desto grösser auch die Dichte an gut gemeinten Optimierungs-Ratschlägen. Ein Entwirrungsversuch.

Bei KMU wird nur vereinzelt in Raten gezahlt.  Bild stock.adobe.com/Shisu_ka 

Bei den Steuern gibt es oft viele Optimierungsmöglichkeiten.  Bild Pixabay

INFO
Tipps für  
Rechnungssteller
Nicht nur Rechnungen sollten 
möglichst zeitnah gestellt 
werden, sondern auch mit der 
Durchsetzung offener Forde-
rungen sollte nicht zu lange 
zugewartet werden. Zahlt der 
Kunde auch nach zwei oder 
drei Mahnungen und auf 
letzte Fristansetzung hin nicht, 
sollten rechtliche Schritte ge-
prüft werden. Eine Betreibung 
oder die Einreichung eines 
Schlichtungsgesuchs beim 
Friedensrichter genügen in 
vielen Fällen, um den Schuld-
ner zur Zahlung zu bewegen.

«Viele KMU leiden 
darunter, dass 
Kunden ihren  

Zahlungspflichten 
nur schleppend  
nachkommen.»

Sonja Stark-Traber
Suter Howald Rechtsanwälte, Zürich
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Interview  
Mark Gasser

Die von der OECD weltweit 
durchgesetzte Mindeststeuer von 
15 Prozent wurde auch in der 
Schweiz von den Stimmbürgern 
klar angenommen – andernfalls 
wären diese Steuergelder ins 
Ausland abgeflossen. Wird nun 
eine weltweite Drosselung des 
Wachstums, wie Sie sie fordern, 
einsetzen?
Mathias Binswanger: Ich glaube 
kaum, dass eine weltweite Einfüh-
rung einer Mindeststeuer Auswir-
kungen aufs Wirtschaftswachs-
tum hat. Klar gibt es sehr günstige 
Steueroasen, die es treffen wird 
und wo man heute davon lebt, 
dass man Konzerne mit tiefen 
Steuern anzieht. Aber in den meis-
ten Ländern wird die Mindest-
steuer aufs Wirtschaftswachs- 
tum keinen Einfluss haben. Die 
Schweiz würde ich im Übrigen 
nicht als Steueroase bezeichnen, 
höchstens einzelne Kantone…

…aber gerade der interkanto-
nale Steuerwettbewerb wird nun 
zu einem gewissen Grad abge-
würgt, oder nicht? 
Binswanger: Ja, aber dieser 
wird sowieso entschärft durch 
den Finanzausgleich. In Wirklich-
keit ist es nicht so weit her mit die-
sem Steuerwettbewerb. Der Ver-
teilschlüssel des Finanzausgleichs 
wird längerfristig aber nicht sak-
rosankt bleiben. Dazu gibt es jetzt 
eine vorläufige Verordnung (für 
die Umsetzung der OECD-Min-
deststeuer. Der Schlüssel muss in 
Zukunft sicher nochmals verhan-
delt werden. 

Für den Kanton Solothurn 
machten wir an der Fachhoch-
schule einmal ein Monitoring von 
zu- und wegziehenden Unterneh-
men. Dabei zeigte sich, dass weni-
ger der Steuersatz selbst, sondern 
die ganze Bürokratie im Steuerbe-
reich und der Umgang des Steuer-
amtes mit den Unternehmen eini-
ge Unternehmen zum Wegzug be-

«Das Glas ist einen Zehntel leer»
Die von der OECD erzwungene Mindeststeuer von 15 Prozent für Unternehmen mit einem Umsatz von über  

750 Mio. Franken ist an der Urne durchgewinkt worden. Ökonom Mathias Binswanger glaubt nicht, dass diese 
den globalen Wachstumszwang bremsen wird. Auch linksgrüne Fantasien brächten diesbezüglich nichts. 

wegte. Die Steuersysteme sind oft 
zu kompliziert und mit zu viel Auf-
wand verbunden – sie sollten mög-
lichst einfach gemacht werden. 
Schnelle Informationen vom Steu-
eramt – solche Dinge sind wichtig. 

Gerade Sie sagen aber, dass 
auch wir in der Schweiz ver-
mehrt in Richtung Controlling-
Gesellschaft gehen, Mindest-
steuer hin oder her…
Binswanger: Genau, und es 
gibt natürlich klare Interessen 
dahinter. Typischerweise arbei-
ten Menschen, die auf der Steuer-
verwaltung tätig sind, später oft 
als Steuerberater. Und diese sind 
nicht interessiert daran, das Steu-

ersystem zu vereinfachen. Im Ge-
genteil. 

Trotzdem: In der Verwaltung 
wächst die Zahl der Angestellten 
überdurchschnittlich – lässt sich 
das auch pauschal für die Steu-
erverwaltungen sagen? 
Binswanger: Das ist so, und da-
rauf wird zu wenig Wert gelegt: 
Unser Steuersystem wird immer 
komplizierter. Die Mindeststeuer 
bringt hier wenigstens etwas Ver-
einfachung. 

Ist Abwürgen des Steuerwettbe-
werbs nicht ein Lehrstück an  
Degrowth- oder Postwachstum-
sökonomie? 
Binswanger: Nein, das würde 
ich nicht sagen. Es hat eher  
mit Umverteilung zu tun. Das 
Geld wird der Wirtschaft ja nicht 
entzogen beziehungsweise ver-
nichtet, sondern es wird an-
derswo vom Staat wieder ausge-
geben. 

Im Sog dieser weltweiten Um-
verteilung und Gleichschaltung: 
Glauben Sie, es wird mittelfris-
tig auch KMU von diesem Druck 
zur Harmonisierung treffen? 
Binswanger: Das glaube ich im 
Moment nicht. Es wäre sehr 
schwierig umzusetzen: KMU sind 
so individuell aufgestellt je nach 
Land – das würde erhebliche Pro-
bleme schaffen. Es geht vor allem 
um Unternehmen, die im grossen 
Stil grenzüberschreitend tätig 
sind. Es werden letztlich inner-
halb dieser Unternehmen – und 
dazu gibt es Studien – viele Gel-
der zur Steueroptimierung hin  
und her geschoben. Und das ist 
auch ineffizient. 

Sie sagten kürzlich gegenüber 
dem «Tages-Anzeiger» (wie da-
vor schon in dieser Zeitung), 
dass ein Ausbleiben von Wachs-
tum längerfristig fatale Konse-
quenzen hätte. Welche denn? 
Binswanger: Unser ganzer 
Wohlstand hängt von einem Wirt-
schaftssystem ab, das nur mit 
Wachstum funktioniert. Würden 
wir mit dem Wachstum ganz auf-
hören, gelängen wir in eine Ab-
wärtsspirale. Die Arbeitslosigkeit 
wüchse, viele Unternehmen gin-
gen Konkurs, und wir hätten bald 
eine ökonomische Krise. 

Woran liegt das?
Binswanger: Eine Mehrheit der 
Unternehmen muss Gewinn ma-
chen, um erfolgreich zu bleiben – 
das geht nur mit einem gewissen 
Wachstum. Der Unternehmens-
sektor einer Volkswirtschaft kann 
nur Gewinne machen, wenn die 
Einnahmen stets grösser sind als 
die Ausgaben. Das ist wiederum 
nur möglich, wenn weiteres Geld 
über Kreditvergabe der Banken in 
die Wirtschaft fliesst. Würde ein-
fach mehr Geld in die Wirtschaft 
gepumpt, ohne dass diese auch 
produktiver würde, dann käme es 
zur Inflation. Ein Teil des Geldes 
muss produktiv verwendet und in-
vestiert werden, damit die Pro-

duktionskapazität ausgebaut wird. 
Alle erfolgreichen Volkswirtschaf-
ten zeichnen sich dadurch aus, 
dass auf der einen Seite die Geld-
menge steigt und auf der anderen 
Seite ein reales Wirtschaftswachs-
tum stattfindet. 

Wenn es dereinst nur noch digi-
tal verbreitete Währungen gibt 
und der Gelddruck eingestellt 
wird: Werden dann Währungen 
nicht viel volatiler, weil deren 
Wert vielmehr von politischen 
Entscheiden statt vom physi-
schen Vorhandensein abhängt? 
Binswanger: Zunächst einmal: 
Das Szenario ist durchaus realis-
tisch, da der Staat, aber auch die 
Wirtschaft Interesse hat an allen 
Zahlungsvorgängen. Solange es 
Bargeld gibt, herrschen noch eine 
gewisse Anonymität und Freiheit, 
was mit dem Geld geschieht. Das 
würde der Staat natürlich gern 
kontrollieren, aber auch Unter-
nehmen wollen über digitale Zah-
lungsprozesse Daten sammeln, 
die von ihren Kunden ausgehen. 
Zudem ist Bargeld mit Kosten 
verbunden. Und wenn mit Kredit-
karte oder direkt ab dem Konto 
gezahlt wird, profitieren dank der 
Gebühren die Banken mit. Also 
gibt es da so etwas wie eine «un-
heilige Allianz» zwischen Staat 
und Wirtschaft. 

In Ulrike Herrmanns Buch «Das 
Ende des Kapitalismus» sagt sie 
sinngemäss, nur der Abschied 
vom Kapitalismus könne die Kli-
makrise stoppen. Sie stimmt mit 
Ihnen überein, dass eine auf 
dauerndes Wachstum ausge-
richtete Wirtschaft letztlich mit 
dem Ziel der Nachhaltigkeit in 
Konflikt kommt. Wo widerspre-
chen Sie? 
Binswanger: Eine Abkehr vom 
Wirtschaftswachstum ist nicht so 
leicht, wie sie sich das vorstellt. 
Ihr Lösungsvorschlag der Revita-
lisierung einer britischen Kriegs-
wirtschaft ist reine Utopie. Mög-
lich ist es aber, das Wirtschafts-
wachstum zu mässigen und 
Wachstum nicht immer als wich-
tigstes Ziel zu sehen. Das haben 
wir ja bereits bei der Geldpolitik: 
Die Nationalbank muss ab und zu 
Wachstum opfern zugunsten der 
Preisniveaustabilität, wenn die In-
flation zu stark zu werden droht. 
Dieses Denken muss man auf an-

dere Bereiche übertragen. Ganz 
konkret können wir uns heute fra-
gen: Ist es sinnvoll, dass wir in der 
Schweiz fast nur durch Zuwande-
rung wachsen, während das Pro-
Kopf-Wachstum stagniert – und 
während wir uns gleichzeitig Pro-
bleme wie Wohnungsnot, Dich-
testress und Zersiedlung einhan-
deln? Ist das ein Wachstum, das 
man überhaupt will? 

Das Pro-Kopf-Wachstum stag-
niert, aber das Wirtschaftssys-
tem hängt heute zu stark am 
Wachstum der Aktiengesell-
schaften, sagen Sie. Was ist denn 
nun die Alternative? 
Binswanger: Wir müssen weg-
kommen von den auf maximales 
Wachstum ausgerichteten bör-
senkotierten Aktiengesellschaf-
ten. Setzt sich das Management 
dort andere Ziele als die Gewinn-
maximierung, dann sinkt sofort 
der Börsenkurs. Dadurch wird 
man zum Übernahmekandidaten 
von Investoren, die nach unter-
bewerteten Unternehmen su-

chen. Man wird sich überlegen 
müssen, wie Unternehmen in Zu-
kunft aufgebaut sind. Kleine Un-
ternehmen können beispielsweise 
als Genossenschaft organisiert 
werden. Da kann man auch an-
dere Ziele festschreiben – man 
kann nicht einfach den Genos-
senschaftsanteil verkaufen. Bei 
grösseren Unternehmen gibt es 
allerdings erhebliche Gover-
nance-Probleme und sie verhal-
ten sich de facto wie AGs, Bei-
spiele sind Migros oder Raiffei-
senbank. 

Aber 99 Prozent der Firmen sind 
ja KMU und unterliegen nicht 
dem Druck, die Anteilseigner zu-
friedenzustellen… 
Binswanger: Nein, aber sie ent-
kommen dem Druck indirekt 
trotzdem nicht. Es gibt ja viele 
nicht an der Börse kotierte Akti-
engesellschaften, diese haben in 
der Tat mehr Freiheiten. Aber na-
türlich werden sie auch vermehrt 

integriert ins System als Zuliefe-
rer – und vermehrt über Private 
Equity in dieses Anlageuniver-
sum eingeschleust. Viele kleine 
Unternehmen sind als Zulieferer 
abhängig von ein paar Gross- 
unternehmen, die entscheidende 
Märkte beherrschen. Typischer-
weise gibt es ja in vielen Branchen 
heute einige wenige grössere An-
bieter, die sich den Markt auftei-
len. Das Modell der «vollständi-
gen Konkurrenz» ist sehr selten – 
ein Markt mit vielen kleinen 
Anbietern, die dasselbe Produkt 
anbieten. 

Am 18. Juni wurden in Winter-
thur und in Zürich zwei lokale 
Mindestlohn-Vorlagen gutgehei-
ssen. Sie kritisieren ja die Ten-
denz zur Akademisierung. Aber 
auch solche Mindestlöhne wer-
den, geht es nach den Gewerbe-
verbänden, die Lehre abwerten – 
gerade in Tieflohnbranchen. Se-
hen Sie das auch so? 
Binswanger: Da stellt sich die 
Frage, ob es längerfristig erstre-

benswert ist, mit diesem Lohn ar-
beiten zu wollen. Ziel müsste sein, 
gerade in Branchen mit tiefen 
Löhnen den Arbeitnehmern bes-
sere, praktische Qualifikations 
braucht längerfristige Perspekti-
ven, welche Mindestlöhne nicht 
bieten. Ein Mindestlohn macht 
einen schlecht bezahlten Job 
noch lange nicht attraktiv. Bei 
Mindestlohnforderungen über-
legt man sich zu wenig, welche 
Anreize man tatsächlich setzt. 

Zahlen zu den jungen Deutschen 
ohne Ausbildung erschrecken. 
Erstmals verfügten 2021 mehr als 
2,5 Millionen Menschen über kei-
nen Berufsabschluss. Demgegen-
über gibt es für mehr als 630 000 
offene Stellen rechnerisch keinen 
passend qualifizierten Arbeitslo-
sen. Werden Mindestlöhne in der 
Schweiz diesen Trend auch hier-
zulande verstärken?
Binswanger: Zunächst einmal 
muss man differenzieren: In der 

Schweiz funktioniert das duale 
Bildungssystem besser als in 
Deutschland. Der Anteil an Abi-
turienten ist in Deutschland viel 
höher. Diese schliessen dann oft 
gar kein Studium ab, aber für eine 
praktische Tätigkeit sind sie nicht 
ausgebildet. In der Schweiz wird 
der Bedarf an Fachkräften noch 
besser abgedeckt als in Deutsch-
land. Dort gibt es zudem eine ab-
gehängte, bildungsferne Schicht – 
die in der Schweiz nur marginal 
existiert. Der Mittelstand ist hier-
zulande viel breiter. 

Doch einen Trend zur Akademi-
sierung und zur Propagierung 
neuer Titel gibt es auch hier – 
das sind ja Ihre eigenen Worte. 
Binswanger: Ja, denn in der 
Schweiz sieht man das Glas nicht 
als neun Zehntel voll, sondern als 
einen Zehntel leer. Die Situation 
bei uns ist immer noch relativ 
gut. Umso mehr sollten wir unse-
rem dualen Bildungssystem Sorge 
tragen, damit dies so bleibt. Rich-
tig wäre, die Berufsbildung aufzu-
werten – etwa über einen «Profes-
sional Bachelor» oder einen «Pro-
fessional Master». Ob über diesen 
oder einen anderen Weg: Die Be-
rufsbildung sollte als gleichwertig 
betrachtet werden wie akademi-
sche Berufe. 

Der Grüne Nationalrat Baltha-
sar Glättli fordert eine Prüfung 
reduzierter Arbeitszeiten als kli-
mafördernde Massnahme. Das 
wäre ja aus wachstumskriti-
scher Sicht wünschenswert, 
wenn sich unser ökologischer 
Fussabdruck dank mehr Freizeit 
reduzieren würde – falls Produk-
tivität mit Umweltbelastung kor-
reliert, oder nicht? 
Binswanger: Balthasar Glättli 
wollte abklären lassen, ob das 
Klima durch eine generelle Re-
duktion der Arbeitszeit geschützt 
werden könnte. Ein solcher Zu-
sammenhang würde dann beste-
hen, wenn die Arbeitszeitreduk-
tion auch zu einer Schrumpfung 
der Wirtschaft führte. Aber leider 
hätten wir dann auch eine ökono-
mische Krise. In der heutigen 
Welt können wir nicht beobach-
ten, dass Länder mit geringeren 
Arbeitszeiten, wie Frankreich, 
ökologischer wirtschaften als 
Länder mit längeren Arbeitszei-
ten als die Schweiz. 

«Der Steuerwettbe-
werb wird sowieso 

entschärft durch den 
Finanzausgleich.»

Mathias Binswanger
Ökonom, Professor und Publizist

Mathias Binswanger an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten.  

«Richtig wäre, die Berufsbildung  
aufzuwerten – etwa über  

einen ‹Professional Bachelor›  
oder einen ‹Professional Master›.»

Mathias Binswanger
Ökonom, Professor und Publizist
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Haben Sie kurz Zeit,
die Energiekosten
Ihrer Firma lang-
fristig zu senken?

Die Nummer zur Energieoptimierung
Ihres Unternehmens.

0848 444 444

Zeitgenös-
sische 
Politik 

zeichnet sich in 
unseren 
Breitengraden 
dadurch aus, 
dass für die 
Menschen und 
Unternehmen 
die Maxime ihres Wirkens in der 
Formel «Schützen, retten und 
bewahren» erkannt wird. So ist 
es denn auch folgerichtig, dass 
wir mit jährlich Tausenden von 
Seiten neuer Vorschriften belehrt 
werden, wie und was wir wann 
zu tun haben, um mit staatlichem 
Segen ein sorgenfreies Leben 
führen zu können.

Unser Staat schützt mit 
teilweise massiv höheren Löhnen 
die eigenen Mitarbeitenden vor 

brutaler Ausbeutung, die 
Unternehmen werden ihrer 
Risiken entledigt und der 
Steuerzahler finanziert verfehlte 
Strategien, Künstler erhalten 
aufgrund ihrer schöpferischen 
Wohltat für die Gesellschaft 
mehr Covid-Gelder als Unterneh-
merinnen. Und für die Rente 
bewahren wir ein Wohlfühlbe-
cken staatlicher Regulierungen 
analog dem völlig verkrusteten 
Gesundheitswesen. Wenn nur auf 
beiden Seiten – auf jener der 
Leistungsvorgabe und auf jener 
Leistungserbringung – genügend 
reguliert ist, dann fühlt sich 
unsere politisch korrekte 
Interessensvertretung in ihrem 
Wirken wohl.

Die Auswüchse solcher 
Regulierungswut erkennen wir 
im internationalen Wettbewerb. 

Und da insbesondere die KMU, 
welche diesem ausgesetzt sind. 
Leistung darf, ja muss sich 
lohnen. «Schneller, leichter, 
kleiner und einfacher» – das war 
über Jahrhunderte die Triebfeder 
unseres Wohlstandes. Wir hörten 
auf den Markt, auf die Kunden 
und erkannten deren Bedürfnis-
se. Wir kreierten daraus neue 
Produkte und Dienstleistungen, 
Mehrwerte für die Menschen und 
Lichtblicke für das Gestalten. 

Heute lauschen wir in der 
Wandelhalle dem Gekrächze von 
Lobbyisten, von wohlgenährten 
Berufspolitikern und formulieren 
daraus neue Vorschriften und 
Regulierungen. Sicherheit? Die 
kriegen wir – für das Verwalten 
und Administrieren, resultierend 
in Umverteilung und dem 
Regulieren bis zur Erstarrung.

KOLUMNE

Bruno Sauter, 
Berater und ehemali-
ger Amtschef AWA

SAUTER SAGT’S

Schützen, retten  
und bewahren

KURZ UND BÜNDIG
FDP-Kantonalpräsident  
Boesch kündigt Rücktritt an
Der oberste Zürcher Freisinnige, 
Hans-Jakob Boesch, hat nach 
sieben Jahren an der Parteispitze 
der kantonalen FDP seinen 
Rücktritt bekannt gegeben. 
Boesch ist Ende Mai zum zweiten 
Mal Vater geworden, gleichzeitig 
beanspruche ihn sein eigenes 
Unternehmen immer mehr. «In 
den letzten Monaten ist es stark 
gewachsen und verschiedene 
neue Projekte stehen an», wie 
Boesch mitteilte. (r.) 

Wahl von neuem sgv- 
Direktor zurückgezogen
Der Vorstand des Schweizeri-
schen Gewerbeverbandes hat die 
Wahl von Henrique Schneider 
zum Direktor des sgv widerrufen. 
Schneider waren medial Plagiate 
vorgeworfen worden. Das 
Rechtsgutachten einer Anwalts-
kanzlei hatte die Plagiatsvorwür-
fe bestätigt, im Lebenslauf indes 
keine Schönung erkannt. (r.)

Wählen Sie wirtschaftsfreundlich.
Weil wir nicht nur über Bildung reden,  
sondern jährlich 170’000 Jugendliche 
ausbilden.

Anzeige
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Mark Gasser

Unnötige, überflüssige oder ange-
staubte Paragraphen und Regulie-
rungen tangieren auch oder vor 
allem das Gewerbe. Obenaus auf 
diesem Papierberg «Rostiger Para-
graphen» schwang für die über-
parteiliche Vereinigung IG Freiheit 
mit Präsident Gregor Rutz (SVP) 
dieses Jahr ein Grüner Vorschlag 
für ein besseres Klima: Der dies-
jährige «Rostige Paragraph» geht 
diesmal an den Zürcher National-
rat Balthasar Glättli. Die Preisver-
leihung fand im Zürcher «Aura» 
vor rund 300 Gästen statt. Mit die-
ser Auszeichnung sollen die Öf-
fentlichkeit, vor allem aber auch 
Politiker und Verwaltung, auf die 
unzähligen unnötigen bürokrati-
schen Regulierungen aufmerksam 
gemacht werden. 

Der Sieger wurde im Rahmen 
eines öffentlichen Internet-Votings 
ermittelt. Nationalrat Glättli hatte 
vom Bundesrat einen Bericht ge-
fordert, in dem aufgezeigt werden 
soll, ob eine Reduktion der Ar-
beitszeit sich positiv aufs Klima 
auswirkt. Freilich meinte Glättli 
damit nicht das Arbeitsklima. Das 
verleitete Moderator Reto Brenn-
wald zur Feststellung: Um das Kli-
ma zu retten, müsse man sich nicht 
mehr auf die Strasse kleben. «Wir 
müssen einfach länger schlafen.» 

Konkret schlug Glättli in einem 
parlamentarischen Vorstoss vor, 
zu prüfen, ob eine generelle Re-
duktion der Arbeitszeit zur Errei-
chung der Klimaziele beitragen 
kann. Weiter sollen Begleitmass-
nahmen wie ein Minimal- und 
Maximallohn oder die zusätzliche 
Besteuerung CO2-intensiver Tä-
tigkeiten ins Auge gefasst werden. 

Glättli stand Moderator Reto 
Brennwald in einem aufgezeich-
neten Interview Red und Antwort 
und jubelte demonstrativ nach 
Verkündung seines Sieges. Die 
Überlegung hinter Glättlis Vor-
stoss: Wer frei hat, soll (unter an-
derem) im Berufsverkehr weniger 
Strassen verstopfen, und wer im 
Bett liegen bleibt, soll weniger 

Ressourcen verbrauchen. Ob frei-
lich jeder privat weniger CO2 aus-
stösst als wenn er arbeitet, war 
eine (wohl berechtigte) Frage, die 
im Publikum zu reden gab. 

WC-Willkommenskultur
Unter die ersten drei schaffte 

es ein weiterer Grüner Vorstoss 
der Zürcher Gemeinderäte Anna-
Béatrice Schmaltz und Urs Riklin. 
Sie forderten «Offene Toiletten 
für alle». Konkret sollen Toiletten 
von Restaurants und Ladenge-
schäften für jedermann kostenlos 
und ohne Konsumationspflicht 
zugänglich sein. Dies trotz dem 
271-seitigen «Masterplan Züri 
WC» und 107 öffentlichen Toilet-
ten-Anlagen in der Stadt Zürich. 

Dass die Züri WC’s nicht in al-
len Stadtteilen gleich verteilt und 
nicht allen zumutbar sein sollen – 
etwa Familien mit Kindern –, war 
offenbar Grund genug für den Vor-
stoss. Dafür sollen Gastronomen 
von der Stadt für ihre offenen WC’s 
entschädigt werden. Bei der im  
Video eingeblendeten Strassenum-
frage durch die IG Freiheit meinte 
ein Wirt kopfschüttelnd: «Das 
wäre eine Katastrophe für uns.» 

Beide Initianten waren ins 
«Aura» gekommen, um sich den 
kritischen Fragen von Moderator 
Brennwald zu stellen. Es sei gerade 
in Aussenquartieren Zürichs nicht 
gut bestellt um die WC-Dichte, 

meinte etwa Gemeinderat Urs Rik-
lin. Um nicht noch mehr Züri-WC’s 
zu bauen, sei das ein guter Kom-
promiss. 

Gesichtslose Samichläuse? 
Als noch «rostiger» taxierten 

die Abstimmenden einen von vie-
len Versuchen, Werbung und Mar-
keting zu verbieten oder einzu-
dämmen: Die Weltgesundheitsor-
ganisation WHO findet nämlich, 
dass Schoggi-Samichläuse kein 
Gesicht mehr haben sollten. Ge-
fährlich sei die Verlockung des 
sympathischen Gesichts, dessen 
Menschlichkeit etwa Kinder «zu 
unnötigem Konsum verleitet». So 
empfiehlt die WHO, Gesichter auf 
Samichlaus-Verpackungen entfer-
nen zu lassen. Dadurch würden die 
Produkte weniger gekauft, was 
sich bereits in ersten südamerika-
nischen Ländern gezeigt habe. Sol-
che attraktiv verpackten Süssig-
keiten seien mitverantwortlich für 
die Fettleibigkeit weltweit.  

Alois Gmür, Nationalrat (Die 
Mitte) und IG-Vorstandsmitglied, 
hatte wenig Verständnis fürs Ge-
sichtsverbot für Chläuse und plä-
dierte für deren Entstigmatisie-
rung als «Dickmacher». Er sei sel-
ber als Samichlaus unterwegs, und 
da sei der Augenkontakt mit den 
Kindern wichtig. Ob aus Fleisch 
und Blut oder aus Schoggi: Das 
Chlausgesicht zu anonymisieren, 

ist aus (IG-)freiheitlicher Sicht un-
appetitlich. Die Quittung: Für die 
Samichlaus-Gesichtszensur «ver-
diente» sich die WHO den ehren-
werten zweiten Platz mit 24 Pro-
zent der Onlinestimmen. 

Abermals Werbeverbote
Ungesund sowohl für Klima 

wie Mensch sind laut der Waadt-
länder Bürgerbewegung «Agis-
sons» aufdringliche Werbeplaka-
te. So fordert die welsche Organi-
sation: Wer grosse, aggressive 
Werbekampagnen schaltet, soll 
über eine progressive Werbesteuer 
zur Kasse gebeten werden. Mit 
dem Geld soll ein Fonds zur Kli-
marettung geäufnet werden. Nach 
dem Bonmot «der Appetit kommt 
beim Essen» erörterte deren Ver-
treter Simon Berthod die Auf-
dringlichkeit der Werbung. 

Auf dem letzten Platz landete 
ein alter Paragraph aus dem Thur-
gau, der unbemerkt Staub ange-
setzt hatte: Gemäss Thurgauer 
Einführungsgesetz zum StGB wird 
gebüsst, wer «gewerbsmässig den 
Aberglauben, aber auch die Leicht-
gläubigkeit anderer» ausbeutet. 
Die Regierungsrätin Cornelia 
Komposch deutete an, den Para-
graphen gelegentlich zu löschen. 

Umrahmt wurde die Veranstal-
tung vom Podiumsgespräch mit 
Nebelspalter-Journalist Dominik 
Feusi, der Ökonomin Alexandra 
Jansen (die selber einst eine Ma-
turarbeit über die Sauberkeit öf-
fentlicher Toiletten schrieb) sowie 
Dieter Bachmann, dem CEO der 
Gottlieber Spezialitäten AG. Sie 
diskutierten über Verwaltungs-
wachstum, Bürokratie und die 
(teilweise selbstverschuldete) Ver-
komplizierung der Finanzindu-
strie und Lebensmittelgesetzge-
bung. «Man traut dem Bürger 
nicht mehr zu, dass er weiss, was 
richtig ist», meinte Bachmann 
stellvertretend und mit Verweis 
auf die Verbotskultur. In der Voll-
kaskogesellschaft sei der Wille 
nicht erkennbar, die Bürokratie 
abzubauen und aus Fehlern zu ler-
nen, statt alles zu kontrollieren. 

Hitliste der Verbotskultur
Zum 17. Mal vergab die IG Freiheit den «Rostigen Paragraphen» für das überflüssigste Gesetz oder den 

unsinnigsten Vorstoss des Jahres. In diesem Jahr erhält Nationalrat Balthasar Glättli die Auszeichnung für seinen 
Vorschlag, das Klima durch eine Reduktion der Arbeitszeit zu schützen. 

Das Online-Voting des «Rostigen Paragrafen» fiel relativ klar aus.  Bild M.G.

Pascal Jacqmin

Der Deckungsgrad einer Pensions-
kasse allein bietet keine Möglichkeit, 
die Sicherheit von Pensionskassen zu 
vergleichen. Die Inflation und deren 
Folgen auf dem Finanzmarkt mach-
ten dies der Gesellschaft und all den 
Beteiligten im letzten Jahr einmal 
mehr bewusst.

Die Finanzkrise von 2008 rüttelte 
diesbezüglich bereits einmal die Poli-
tik wach und es resultierte 2013 das 
Postulat von Albert Vitali (13.3109 
«BVG-Deckungsgrade vergleichbar 
machen»). Der Nationalrat beauf-
tragte damals den Bundesrat, zu 
überprüfen, inwiefern die Vergleich-
barkeit der Pensionskassen verbes-
sert werden kann. Der Bundesrat 
selbst hat darauf in einer Stellung-
nahme festgehalten, dass der De-
ckungsgrad gemäss Art. 44 BVV 2 in 
Bezug auf die Sicherheit einer Pensi-
onskasse effektiv nicht sehr aussage-
kräftig ist. Das Budensamt für Sozial-
versicherung und die Oberaufsichts-
kommission Berufliche Vorsorge 
haben anschliessend eine Marchbar-
keitsstudie in Auftrag gegeben. 

Das Ergebnis dieser Machbar-
keitsstudie, welche 2017 veröffent-
licht wurde, zeigte auf, dass grund-
sätzlich ein transparenter Vergleich 
von Pensionskassen mit dem Aus-
weisen eines Kennzahlensets mög-
lich wäre. 

Aufwendige Vergleiche
Die dafür höheren Beratungs- 

und Arbeitsaufwände, verbundenen 
mit den Folgen der Mehrkosten, 
müssten von den Versicherten ge-
tragen werden. Letztlich sind jedoch 
der Mehrwert zu gering und der Ein-
griff in die Autonomie der Vorsorge-
einrichtungen zu gross. Der Bundes-
rat hat sich darum gegen die Ein- 
führung einer Ausweispflicht des 

Kennzahlensets entschieden. Er 
überlässt die schwierige Vergleich-
barkeit von Sammel- und Gemein-
schaftseinrichtungen weiterhin den 
Unternehmern. Diese wiederum 
sind in diesem Wettbewerbsdschun-
gel aber auf sich allein gestellt. 

Steht eine Firma vor der Wahl 

einer Vorsorgeeinrichtung, wird für 
die Bewertung der Sicherheit oft der 
sogenannte Deckungsgrad als Grad-
messer herangezogen. Der De-
ckungsgrad einer Vorsorgeeinrich-
tung zeigt das Verhältnis zwischen 
dem Vorsorgevermögen und dem 
versicherungstechnisch notwendigen 
Kapital. Das Vorsorgevermögen bil-
den dabei die Aktiven aus der Bilanz, 
sprich die zugrundeliegenden Finanz-
anlagen. Das notwendige Vorsorge-
kapital ist die Summe der Altersgut-
haben der aktiv Versicherten zuzüg-

lich des Barwertes der Rentner. Sind 
alle Verpflichtungen durch das Vor-
sorgevermögen gedeckt, liegt der 
Deckungsgrad bei 100% oder darü-
ber. Ist die Deckung der Verpflich-
tungen durch die Anlagen nicht ge-
währleistet und diese liegen über 
dem vorhandenen Vorsorgevermö-
gen spricht man von einer Unterde-
ckung. Der Deckungsgrad liegt in 
diesem Fall unter 100%. 

Einflussgrössen
Nun ist es so, dass die Verpflich-

tungen keine eindeutige Zahl ist, 
sondern dazu eine individuelle, 
kassenspezifische Bewertung er-
folgt. Es werden unterschiedliche 
Annahmen getroffen, wie der 
technische Zinssatz (Diskontsatz 
der Verpflichtungen), die Sterblich-
keit und die Anwartschaften, die 
Invalidisierungswahrscheinlichkei-
ten, aber auch die Rückstellungs-
politik einer Vorsorgeeinrichtung. 
All diese Faktoren haben erhebli-
chen Einfluss auf den Wert der 
Verpflichtungen und damit auch 
auf den resultierenden Deckungs-
grad. Diese Ausgangslage verun-
möglicht einen direkten Vergleich 
der Deckungsgrade über die Pen-
sionskassen hinweg.

Spricht man von Sicherheit, soll 
zusätzlich darauf geachtet werden, 
wie sanierungsfähig eine Vorsorge-
einrichtung bei einer möglichen Un-
terdeckung ist. Denn das Gesetz er-
möglicht Sanierungsmassnahmen bei 
einer Unterdeckung in den meisten 
Fällen nur auf die aktiv versicherten 
Personen – also ohne Beteiligung der 
Rentner. Daraus lässt sich schliessen, 
dass eine Vorsorgeeinrichtung mit 
wenig Rentnerkapital ebenfalls eine 
höhere Sicherheit bietet. Hinzu 
kommt, dass nebst dem Anlagerisiko 
auch der Cashflow einer Vorsorge-
einrichtung erheblichen Einfluss auf 
deren Risiko hat. 

Die genannten Ausgangslagen er-
schweren oder verunmöglichen so-
gar einen Vergleich der Vorsorgeein-
richtungen für einen Laien. Das Pen-
sionskassenguthaben widerspiegelt 
für die meisten Personen der Schwei-
zer Bevölkerung das Hauptvermögen 
bei der Pensionierung. Deshalb ver-
dient dieses Guthaben und auch die 
Wahl einer Vorsorgeeinrichtung be-
sondere Aufmerksamkeit und soll 
durch einen Spezialisten unterstützt 
werden. Denn durch eine fundierte 
Evaluierung gibt es in stürmischen 
Zeiten und im Alter kein böses Er-
wachen.

Schwieriger Vergleich, der sich aber lohnt
Bei Pensionskassen sollte nicht der Deckungsgrad als einziges  

Vergleichskriterium herangezogen werden. 

Pascal Jacqmin
Teamleiter  
Berufliche  
Vorsorge bei  
der Zürcher  
Kantonalbank

« Die Finanzkrise 
von 2008 rüttelte 
bezüglich besserer 

Vergleichbarkeit der 
Pensionskassen  

bereits einmal die 
Politik wach. »

Anlagen sowie technischer Zins, Sterbe- und Generationentafel und Rückstellungen sollen gleichauf sein.  Grafik ZKB

1

Anlagen sowie technischer Zins, Sterbe- und Generationentafel und Rückstellungen sollen gleichauf sein.

Ist der Deckungsgrad wirklich 100%?
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Mark Gasser

Dies ist die Geschichte über 
einen österreichischen Bau-
unternehmer aus Kärnten, 

der ausgezogen ist, um bestes Al-
penwasser in China zu verkaufen. 
Es ist aber auch die Geschichte 
über eine rund zehntägige «Stu-
dienreise» des Swiss China Center 
für Unternehmer – mitten in die 
Schaltstellen in Lokalregierungen, 
Provinzen, Gewerbeparks und Ver-
bände. Ferner ist es die Geschichte 
erster Kontakte mit dem chinesi-
schen Unternehmergeist – der ge-
prägt ist von Gastfreundlichkeit 
und der reichen chinesischen Kul-
tur und Kulinarik. Und deshalb ist 
es nicht zuletzt die Geschichte über 
das chinesische Wirtschaftswun-
der, erzählt aus der Perspektive 
einzelner Unternehmen. 

Ursprünglich war vom Swiss 
China Center (siehe Kasten) ge-
plant, rund ein Dutzend Gewer-
betreibende mit chinesischen 
Unternehmen, Innovation Hubs, 
Re-gierungsvertretern, unter-
nehmerischen Dachverbänden 
und Entwicklungszentren zu-
sammenzubringen. Am Terminal 
des Flughafens Zürich-Kloten 
steht dann an diesem 18. Juni 
neben Organisatorin Xiaoying 
Jaun-Li und dem Schreibenden 
bloss ein einziger Mitreisender: 
Der 56-jährige Kärntner Bau- 
und Immobilienunternehmer Al-
bert Möderndorfer. Jaun-Li 
meint, es hätten Interessenten 
wohl wegen Post-Corona-Be- 
denken abgesagt, andere behal-
ten sich vor, im November mit 
derselben Organisation an die 

Cityhopping
auf chinesisch

China International Import-Expo 
in Shanghai zu reisen. 

China rollt den Teppich aus
Die kleine dreiköpfige Delega-

tion wird deshalb allerdings nicht 
mit weniger Erwartungen emp-
fangen – und mit bis zu sechs offi-
ziellen Treffen pro Tag sowie einer 
fast absurden Zahl von Unterneh-
mens- und Regierungsvertretern. 
Kurzum: Sie wird nach chinesi-
scher Willkommenskultur gross-
zügig hofiert. Die Reise führt uns 
ab Tag eins mit modernsten Hoch-
geschwindigkeitszügen und je-
weils über 300 Stundenkilome-
tern nach Chongqing, Zhenjiang, 
Wuxi, Shanghai, Handan, Xian, 
Beijing, Shenzhen, Dongguan und 
Hongkong. 

Die erste Etappe führt uns nach 
Chongqing in die grösste chinesi-
sche Metropole im Südwesten Chi-

nas mit über 30 Millionen Ein-
wohnern. Im aufstrebenden nörd-
lichen Stadtteil wurde von der 
Chongqing Fenshare Holding 2018 
der SinoSwiss Technopark (sstp) 
mit Tochterunternehmen gebaut. 
Auslöser war der Partnervertrag 
zwischen Chongqing und der Part-
nerstadt Zürich. Von der Schwei-
zer Handelskammer erhielt der 

Technopark 2019 gar die Aus-
zeichnung «Best Chinese Inves-
tor». Ein Inkubationswettbewerb 
des sstp zeichnet ausserdem seit 
2018 Schweizer Firmen aus, um 
die 20 Sieger in China möglichen 
Investoren vorzustellen. 

Auf dem Festland Chinas ist 
die Schweizer Handelskammer 
mit vier regionalen Büros präsent. 
Raphael Zumsteg-Yuan ist auch 
Präsident der SwissCham Sou-
thwest, der Handelskammer im 
Südwesten, welche 2023 offiziell 
gegründet wurde. Er empfängt 

die kleine KMU-Delegation im 
Technopark mit modern einge-
richteten Büros und Arbeitsplät-
zen. Gerade der Norden von 
Chongqing erlebt einen Boom und 
weise die besten Schulen und Spi-
täler auf. Durch Subventionen 
oder andere Incentives der Lokal-
regierungen könnten hier steuer-
liche Vorteile von bis zu 15 Pro-
zent winken. «Die Behörden sind 
sehr kompetitiv beim Ansiedeln 
von Überseefirmen», sagt Jojoe 
Xu, Generalsekretärin der Han-
delskammer im Südwesten. 

denn reparaturbedürftig, das gilt 
auch für die modernen Autos auf 
Chinas Strassen.

Fuss in der Schweiz
Seit 2013 hält die Chongqing 

Fenshare Holding auch einen Fuss 
in der Schweiz. Zu deren Zukunfts-
projekten gehört auch ein Innova-
tion Center, das in Rapperswil SG 
gebaut werden soll. Insbesondere 
lokale Startups sollen hier geför-
dert werden. Pläne und Landkauf 
stiessen in der Presse vorerst auf 
Kritik, doch nun kommt Schwung 
in die Sache: Die Baueingabe sei 
bereits eingereicht worden. 

Unter anderem ist auch Schind-
ler, der Schweizer Aufzugsherstel-
ler, 2022 mit Wartungsspezialis-
ten im Gewerbepark mit einer  
Bürofläche von 190 000 Quadrat-
metern eingezogen. In der zweiten 
Bauphase, die nun läuft, entstehen 
auch ein Service Center mit Büros 
für Visa Center, ein Konferenzzen-
trum und eine Lifestyle-Shopping-
Mall mit Museen und Galerien. 
«Ziel ist es, zu einem Ökosystem 
zu werden mit Arbeitsfläche sowie 
Wohn- und Vergnügungsfläche», 
sagt Projektleiter Raphael Zum-
steg-Yuan. Solche Entwicklungs-
zonen zur Bündelung wirtschaftli-
cher Aktivitäten gibt es auf städti-
scher, aber auch auf der Ebene der 
Provinz bzw. Region. Sie stehen 
teilweise untereinander im Wett-
bewerb. Zusätzlich gibt es – analog 
zur Schweiz – zoll- und steuerfreie 
Zonen. 

Zweite Destination unserer Rei-
se ist Zhenjiang in der Provinz  
Jiangsu. Pan Dachun, Abtei- 
lungsleiter vom Zentralkomitee  
in der «New Working Area», einer  
Entwicklungszone in Zhenjiang,  
verrät auf Anfrage, dass rund  
15 Schweizer Firmen im Wirt-
schaftsraum Zhenjiang angesiedelt 
sind, die grösste davon ist Clariant. 
Er lässt sich bei einem formellen 
Abendessen in Albert Möderndor-
fers Idee einweihen, Wasser aus 
Kärnten dank chinesischer Beteili-
gung nach China zu verkaufen. 

Die Entwicklungszone enthält 
den «Sino-Swiss Zhenjiang Ecolo-
gical Industrial Park» inklusive 
eines Museums mit vielen Fakten 
über die neuere Entwicklung der 
Region. Dessen Leiter Jason Zhong 
von der lokalen Wirtschaftsförde-
rung meint zum Wasserprojekt 
nach dem Gehörten, dass es in 

China im High-End-Segment für 
europäisches Quellwasser einen 
Markt gebe. Pan Dachun ergänzt, 
dass die chinesische Regierung 
selber, welcher die «New Working 
Area» gehört, nicht in den Wasser-
markt investieren werde. Aber er 
könne gewisse Partner vermitteln, 
die wiederum Standorte zur Dis-
tribution anbieten könnten. 

Die chinesischen Vertreter wol-
len wissen, ob das Abfüllen auch in 
China möglich wäre, was Mödern-
dorfer verneint: «Das geht nicht. 
Alles, was nach Übersee geht, muss 
in Flaschen abgefüllt werden.» Er 
sei daher auch auf der Suche nach 
einem Zentrallager für Container 
mit den fertig abgefüllten Flaschen. 
Die Containerzahl pro Jahr hat er 
bereits hochgerechnet: Es wären 
im Schnitt rund 35000. Aber das 
hänge von der Abfüllmenge und 
der Flaschengrösse ab. 

So werden an diesem an An-
sprachen und regionalen Speziali-
täten reichen Abend viele Ideen 
gewälzt und Fragen aufgeworfen. 
Unter anderem, ob mit einem Si-
rup das Wasser zu Süssgetränk 
verarbeitet werden könnte. Am 
nächsten Tag wird mit einem 
Händler auch das europäische 
Trinkwasserangebot – Perrier, 
Evian und Co. – in lokalen Detail-
handelsketten begutachtet.

Gleichwohl merkt er schon bei 
den ersten Terminen: Die chinesi-
sche Wirtschaft hat eine Vorliebe 
für erneuerbare Energien, IT, aber 
auch Pharma, MedTech und den 
Gesundheits- sowie Lifestyle-Be-
reich. Wasser aus neuer, bislang 
unbekannter Quelle gehört da 
nicht dazu. Noch nicht. Mödern-
dorfer realisiert bald, dass neue «Die Behörden 

sind sehr  
kompetitiv beim 

Ansiedeln von 
Überseefirmen»

Jojoe Xu
Generalsekretärin der Handels-

kammer im Südwesten

Gewerbler suchen nach Corona eher verhalten nach 
Kontakten in China. Das spürt auch das «Swiss China 
Center», das seine gewerbliche «Studienreise» nach 
China am 18. Juni startete. Immerhin: Ein Kärntner 
Bauunternehmer und die «Zürcher Wirtschaft» wollten 
es wissen. In zehn Tagen mit Hochgeschwindigkeit und 
hohen Erwartungen durch China. Ein Reisebericht.

Der anhaltende Bedarf nach 
Bürofläche zeigt: Unternehmen in 
China seien etwas konservativer 
im Hinblick auf Homeoffice. Doch 
wenn es um die Ansiedlung von 
Unternehmen geht, kann es sehr 
schnell gehen. Beweise für den 
chinesischen Bauboom – gerade 
in Entwicklungszonen – sucht 
man nicht lange: Wohnblöcke und 
Gewerbebauten sind in hoher 
Dichte mit Baukränen umstellt. 
Und was den «Lao Wei» (Auslän-
der) überraschen mag: Kaum eine 
Hauptstrasse ist alt, geschweige 

INFO
Swiss China Center 
Studienreise
Das vor rund 10 Jahren 
lancierte Projekt eines Swiss 
China Center in Zürich sieht 
sich als Brückenkopf für 
die Standortförderung für 
chinesische Unternehmen in 
der Schweiz – aber auch für 
Schweizer KMU in China. In 
der Schweiz ist ein Innova-
tion Showroom geplant unter 
anderem für chinesische KMU 
und deren Lokalregierungen, 
aber auch für andere inter-
nationale KMU. Die Handels-
plattform will auch den chine-
sischen Markt für Schweizer 
KMU zugänglich machen. 
Das Center finanziert sich 
durch die Vermittlung von 
Projekten, aber auch durch 
chinesische Partnerregionen. 
Es hat Büros in Zürich, Peking 
und eine Tochtergesellschaft 
in Shenzhen.

Die Skyline der 30-Millionen-Stadt Chongqing am grossen Yangtse-Fluss.

Mit bis zu 350 Stundenkilometern rast der Zug von Zhenjian nach Wuxi: Das sind 160 Kilometer in 40 Minuten.    Bilder Mark Gasser

Xiaoyang Jaun-Li (Swiss China Center) und Bauunternehmer Albert
Möderndorfer im Gespräch mit Wirtschaftsförderern in Zhenjiang. 

Eine chinesische Touristin mit Tracht: 
Flaniermeile in Xi’an in Zentralchina.

Bestimmungen Investitionen im 
Ausland erschweren und der streng 
regulierte Import einen Produk- 
tionsschritt wie die «Veredelung» 
der Wasserflaschen durch Etiket-
tierung vor Ort nahelegen. Denn 
wenn in China Arbeitsplätze über 
Joint Ventures geschaffen werden, 
stehen die Türen weit offen.

Mehr zum Thema
Mehr über lokale KMU, die Dynamik des 
chinesischen Marktes und die Idee, diesen 
mit österreichischem Wasser zu versorgen, 
lesen Sie in den nächsten Ausgaben.
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Wählen Sie wirtschaftsfreundlich.
Weil eine erfolgreiche Wirtschaft für  
Sicherheit und Stabilität sorgt.

Anzeige

Mark Gasser

Die Gewerbegruppe im Kantons-
rat ist die Speerspitze der Gewer-
bepolitik auf Kantonsebene. Die 
Bilanz ist aus Sicht des Gewerbes 
nach den Kantonsratswahlen vom 
12. Februar positiv: Die Zahl ge-
werbefreundlicher Kantonsräte ist 
um 7 Mitglieder auf 62 angewach-
sen. Sie sind vereint in der Gewer-
begruppe im Kantonsrat (GGKR). 

Zunächst begrüsste SVP-Kan-
tonsrat Jürg Sulser, KGV-Aus-
schussmitglied und Präsident der 
GGKR, viele der 62 Gewerbever-
treter sowie einige KGV-Vor-
standsmitglieder. Sulser will nicht 
ausschliessen, dass «nach gründ-
licher Beobachtung» auch einzel-
ne GLP-Mitglieder dazustossen 
könnten. Er erinnerte ans 6-Punk-
te-Programm des KGV als Krite-
rium fürs Label «gewerbefreund-
lich». Sulser selber sowie der fünf-
köpfige Vorstand – der aus je zwei 
FDP- und SVP-Mitgliedern sowie 
einer Vertreterin aus der Mitte be-
steht – wurden für die nächste Le-
gislaturperiode wiedergewählt. 

Thomas Hess, Geschäftsführer 
des KMU- und Gewerbeverbands 
und damit Gastgeber des Plenar-
anlasses, betonte die Wichtigkeit 
der Gewerbegruppe für die Anlie-
gen der über 100 000 KMU im 
Kanton. Er zeigte Verständnis da-
für, dass für die Kantonsratsmit-
glieder jeweils Fraktionsdisziplin 
bei Abstimmungen höchste Priori-
tät habe. «Uns ist es einfach wich-
tig: Bringt doch die KMU-Anlie-
gen in der Kommissionsarbeit 
ein.» Dasselbe gelte für Geschäfte 
mit KMU-Aspekten innerhalb der 
Fraktionen. Er nannte vordring-
lich das Standortförderungs- und 
Unternehmensentlastungsgesetz, 
das nach der Vernehmlassung bald 
in die zuständige Kommission 
kommt und «etwas griffiger» wer-
den sollte aus KMU-Sicht. 

Unter dem Motto «Veränderun-
gen der Arbeitswelt – Chancen und 
Risiken für KMU» stellte Marc 
Bourgeois (FDP) die beiden Refe-
renten vor. Seit Corona, als alle von 

Digitalisierung sprachen, domi-
niert ein neues Thema die öffentli-
che Diskussion rund ums Gewer-
be: Der Fachkräftemangel. Viele 
KMU beschäftigt erschwerend 
auch die Arbeitszeit- und Teilzeit-
diskussion, die noch nicht geschaf-
fene Individualbesteuerung oder 
der – in Zürich und Winterthur 
drohende – Mindestlohn. 

Attraktivität erhöhen
Dr. Alexander Fust, Dozent 

und Mitglied der Geschäftsleitung 
KMU HSG, stellte eine Reihe von 
bewährten, zeitgemässen «Mass-
nahmen zur Erhöhung der Arbeit-
geberattraktivität in KMU» vor. 
Avenir-Suisse-Referent Marco 
Salvi fragte dann unter dem Titel 
«Robokalypse» provokativ, ob wir 
in Zukunft überhaupt Leistungen 
erbringen werden, wenn wir alles 
an die Maschine delegieren. 

Die Kurve des Fachkräfteman-
gel-Index für den Grossraum Zü-
rich zeigt 2022 nach einer Baisse 
während und kurz nach Corona 
steil nach oben. «Früher hat man 
sehr viel investiert, um Kunden zu 
gewinnen. Heute investiert man 
sehr viel, um neue Mitarbeiter zu 

finden», eröffnete HSG-Dozent 
Fust. Gleichwohl: Fust beurteilt 
die Möglichkeiten, Mitarbeiter 
dank neuer Kanäle rekrutieren zu 
können, als positiv. Mit dem ge-
eigneten Employer Branding – 
das auch dank geschickter inter-
ner Kommunikation die Fluktua-
tion reduzieren kann – können 

sich Arbeitgeber erfolgreich als 
Marke positionieren und die Qua-
lität der Bewerbungen steigern. 

Fust zeigte in der Folge den Mix 
zur Umsetzung und Überprüfung 
erfolgreicher Massnahmen zur 
Mitarbeiterrekrutierung und -bin-
dung auf. Ganz nach dem Motto 
«Mitarbeitende zu halten ist güns-
tiger, als neue zu rekrutieren», be-
tonte er auch die Wichtigkeit, ver-
schiedene Generationen zu integ-
rieren, ihnen Verantwortung zu 
übergeben und Wertschätzung zu 

zeigen. Durch ihre familiäre 
Kleinheit sei das bei KMU auch oft 
gewährleistet. Die KMU HSG bie-
tet da auch Weiterbildungen an für 
KMU-Führungspersonen.

Die Mediennutzung der jungen 
Generationen (vor allem Insta-
gram, Netflix, Tiktok und Spotify) 
sei auch bei der Kommunikation 
nach aussen einzubeziehen. 
Gleichsam müsse der Kanal mit 
den eigenen Werten vereinbar 
sein. Er riet, als Versuchsballon 
junge, digitalaffine Angestellte mit 
einem kleinen Budget «machen zu 
lassen». Auf der «Candidate Jour-
ney», so Fust sinngemäss, müsse 
man «die Stellenanzeige anders 
denken». Da könne man sich etwa 
durch Testimonials bestehender 
Mitarbeiter in Videos, durch E-Re-
cruiting oder sprachliche Finesse 
von der Konkurrenz abheben. 

Auf die Frage eines Gewerbe-
vertreters, wo er denn fern der 
gängigen Jobportale am besten 
nach einem Vorarbeiter, Polier 
oder Kundenmaurer suchen solle, 
nannte Fust das Netzwerk der 
Mitarbeiter oder das eigene Netz-
werk. Jede Branche sei letztlich 
selber verantwortlich für den Be-

Mensch, Maschine und Arbeit
Der technologische Fortschritt in der Arbeitswelt scheinen beängstigend Fahrt aufzunehmen. Doch haben wir 

nicht schon oft die «Robokalypse» vorausgesagt? Zwei Referenten vertieften das Thema am Plenaranlass  
der Gewerbevertreter im Kantonsrat. Die Wahlen 2023 haben diesen mehr Stosskraft verliehen.

rufsnachwuchs, meinte abschlies-
send Marc Bourgeois – Stichwort 
Berufsbildung. «Und es wird nicht 
einfacher, wenn der Mindestlohn 
kommt oder mit Blick auf den Ho-
meofficetrend.» Und was er in sei-
nem Unternehmen beobachte: 
Wenn in Dienstleistungsberufen 
vermehrt zu Hause gearbeitet 
werde, könnten keine Lehrlinge 
mehr ausgebildet werden. 

Der zweite Referent, Dr. Marco 
Salvi, Forschungsleiter «Chancen-
Gesellschaft» bei Avenir Suisse, 
beschäftigte sich mit zwei wider-
sprüchlichen Narrativen: einer-
seits mit dem Fachkräftemangel, 
andererseits mit dem Argument, 
«dass uns die Arbeit ausgehen 
wird». Geht es nach diesen Skepti-
kern, werde bald ein Grundein-
kommen durch die maschinenge-
machte «Robokalypse» unum-
gänglich sein. Von Ersterem sei 
bereits in den 1980er-Jahren ge-
sprochen worden, von Letzterem 
schon Jahrzehnte davor. «Die 
Schweizer Wirtschaft arbeitet zu 
gut. Sie hat zu viele Aufträge und 
braucht zu viel Personal. Das ist 

eigentlich eher ein Qualitätsaus-
weis als ein Problem», relativierte 
Salvi. Die Vakanzdauer – die Frist, 
während der Stellen ausgeschrie-
ben sind – ist im Baugewerbe mit 
60 Tagen am längsten, in der Ver-
waltung mit nur knapp 30 Tagen 
am kürzesten. Sein Kommentar: 
«Die Verwaltung hat keine Proble-
me, Leute zu finden», wurde mit 
einem Raunen quittiert. 

Während die arbeitende Bevöl-
kerung im Schnitt älter wurde, er-
höhte sich der Anteil der erwerbs-

tätigen Frauen. Auch wenn es 
noch Potenzial gebe: Die Frauen 
der Generation Z seien über eine 
längere Zeitdauer zu einem höhe-
ren Grad berufstätig als die ande-
rer Generationen. 

Droht die «Robokalypse»? 
Bereits 1978 titelte der «Spie-

gel»: «Fortschritt macht arbeits-
los». Diese «Robokalypse» ist auch 
gegenwärtig als von Ängsten ge-
prägte Diskussion wahrzunehmen: 
Verlieren wir angesichts des tech-

nologischen Fortschritts unsere 
Jobs, müssen wir die Sozialwerke, 
das Wirtschaftssystem umkrem-
peln? Aber Salvi relativierte das 
Bild der Maschine, welche die 
Weltherrschaft übernimmt: Die 
Angst um Arbeitsplätze durch 
technologischen Fortschritt sei 
nicht neu – und unbegründet. 
Weltweit gebe es auch keinen Zu-
sammenhang zwischen Innova- 
tionsgrad und Arbeitslosigkeit – 
im Gegenteil. Weitere Gründe für 
Salvis technologischen Optimis-
mus: «Der Wandel hat uns nicht 
ärmer gemacht, sondern im Gegen-
teil reicher.» Weiter sieht er die 
künstliche Intelligenz als Ergän-
zung, nicht Ersatz, um Bedürfnisse 
des Menschen zu befriedigen, die 
heute nicht gedeckt werden können 
– etwa im Gesundheitswesen oder 
in der Bildung als unermüdliche, 
geduldige, sachkundige Tutoren. 

Wichtig sei Fortschritt, nicht 
Arbeit an sich: «Wenn wir keine 
Arbeit hätten und nur Zeit für 
Politik, Kultur und Sport – wäre 
das wirklich eine viel schlechtere 
Welt? Ich bin mir nicht so sicher.» 

Der fünfköpfige Vorstand der GGKR: Marc Bourgeois, Christian Müller, Jürg Suler, Yvonne Bürgin und Paul Mayer.

Marco Salvi zeigte, wie die Zahl der Handwerker seit 1996 zwar abgenom-
men, aber jene der Akademiker und Chefs zugenommen hat.   Bilder Mark Gasser

«Mitarbeiter  
zu halten ist  

günstiger, als neue 
zu rekrutieren.»

Dr. Alexander Fust
Dozent und GL-Mitglied KMU HSG
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Details zu Eigenmarken wie der 
Blue-Dog-Kette, die 1994 über-
nommen wurde und im Jahr 2014 
zusammen mit Feldpausch und 
Burger auf die heutigen Geschäfte 
PKZ Men und PKZ Women konso-
lidiert wurde. 

VIP-Shopping und Cüpli
Bevor Melanie Cantaluppi die 

KMU-Frauen auf die Jagd nach 
businesstauglicher Kleidung ins 
PKZ-Sortiment entliess, gab sie 
ihnen mit auf den Weg: «Wichtig 
ist, dass ihr eure Personality pri-
vat wie auch im Business ausleben 
könnt, dass ihr euch nicht verklei-
den müsst. Nur wenn ihr euch si-
cher und wohl fühlt, strahlt ihr es 
auch aus. Dann steht dem Dress 
for Success nichts im Weg.» Bei 
der herrschenden Farbigkeit lässt 
man sich im Zweifelsfall vom PKZ-
Team beraten. Die Armada an Be-
raterinnen half dann beim VIP-
Shopping nach, den «Dress for 
Success» in die Tat umzusetzen.

Nadia Meier, neues Vorstands-
mitglied der KMU-Frauen und 
ZKB-Geschäftskundenbetreuerin, 
fand einige Parallelen zwischen 
der PKZ und der Zürcher Kanto-
nalbank. Dazu gehört die stetige 
Veränderung, nicht zuletzt in mo-
discher Hinsicht: «Vor zehn Jah-
ren, als ich gestartet bin, wurde 
uns ein Büchlein in die Hand ge-
drückt mit Anweisungen, was wir 
anziehen sollen – fast bis zur Un-
terwäsche. Heute ist das sehr viel 
offener.» Dass die ZKB die KMU-
Werte in der DNA trägt, ist Allge-
meinwissen. Eher neu klingen 
mag für die einen die ZKB-Initia-
tive «KMU Zürich», die Meier vor-
stellte. Eine jährliche KMU-Studie 
in Zusammenarbeit mit der ZHAW 
gehört dazu, aber auch Workshops 
und Referate mit KMU-Relevanz. 

Mark Gasser

Wie beim Wein gilt bei der 
Mode: Über Geschmack 
lässt sich streiten. Geht 

es allerdings um das geeignete Bü-
ro-Outfit, so ist der Spielraum zwi-
schen Geschmack und Konvention, 
wenn man so will, etwas enger – 
auch wenn sich die Persönlichkeit 
heute vermehrt auch in der Busi-
nessmode ausdrücken lässt. Die 
KMU-Frauen Zürich haben bei 
PKZ Women in Zürich im Rahmen 
einer exklusiven Fashion Night am 
23. Mai erfahren, welche Trends 
im Business-Alltag derzeit aktuell 
sind und welches die Rezepte zum 
«Dress for Success» sind.  

Das Programm war also anzie-
hend – in mehrfacher Hinsicht: Im 
Rahmen eines Stylingworkshops, 
gefolgt von einem VIP-Shopping, 
präsentierte die Stylistin-Visagis-
tin Melanie Cantaluppi aktuelle 
Business-Modetrends. 

Die eigene «Personality» finden
Farbe ist im Moment Trumpf, 

wie Cantaluppi demonstrierte. 
Gerade fürs Privatleben mache 

Einblick in die 
Geheimnisse der 
Businessmode
Eleganz mit Eloquenz: Rund 35 KMU-Frauen liessen sich am 
23. Mai einen Abend lang die besten Looks fürs Büro und 
die Trends für den Sommer erklären. Sie erfuhren bei PKZ 
Women auch, wie das Modehaus seinen Mitarbeitenden  
die «Passion for Fashion» vermittelt.

Farbe Spass. Doch was heisst das 
für die Businesswelt? Jede Farbe 
wirkt aufs Gegenüber. Mit ande-
ren Worten: Je farbiger und viel-
schichtiger man sich kleidet, des-
to mehr kommuniziert man, so 
Cantaluppi. «Aber wir Frauen ha-
ben das Glück, dass farblich nicht 
so strenge Regeln gelten wie bei 
den Herren.» In der Businesswelt 
gilt bei bunten Stücken: «Ich muss 
mir sicher sein, dass es wirkt, in 
Perfektion sitzt, und dass ich es 
fertig erzählt habe.»

Gerade an Gala-Anlässen ent-
deckt man sehr viele Unterschie-
de in Stilen und Farben. Manche 
tragen die Stücke, die eine Per-
sönlichkeit ausdrücken, souverä-
ner, manche weniger. «Over-

dressed gibt es nicht. Es gibt nur 
zu wenig Personality», machte 
Cantaluppi Mut und gab einige 
Beispiele, wie sich «Personality» 
unterschwellig betonen lässt.  

Grün: Farbe des Jahres?
Virtuos ging sie auch mithilfe 

einiger Demonstrationsstücke auf 
aktuelle Trends ein. Grün sei mo-
mentan «die heimliche Farbe des 
Jahres». Freilich gibt es warme 
und kalte Grüntöne. «Sehr oft 
merkt man erst zu Hause, dass 
man die falsche Farbe gewählt 
hat.» Die modebewusste Frau be-

dient sich auch immer wieder ge-
wisser Formeln: Grün gilt als eher 
sportliche Farbe. Das heisst dann, 
übersetzt auf die Businesswelt, 
dass «dafür der Schnitt oder zu-
mindest die Stoffqualität eher 
fliessend und elegant sein sollte. 
Damit es unter dem Strich nicht 
zu sportlich wirkt», so Cantaluppi. 

Bei grellen Tönen wie Pink, das 
schnell süss wirkt, sei wichtig, die 
Farbe zu brechen. «Denn wir ha-
ben süss kaum im Vokabular, um 
successful zu sein», so Cantaluppi. 
Bei Blumen- oder abstrakten Mus-
tern gilt: Je süsser die Farbe, desto 

wichtiger, «dass die Musterung 
die Businesssprache spricht». 

Weiter erzählte sie von unzäh- 
ligen Kombinationsmöglichkeiten 
für Blazer mit Jeans, Doppelreiher 
oder Hosenanzügen, von Plissée-
Jupes, Blazern, Blusen, Blumen-
mustern und breiten Hosen; vom 
Sandwich-Effekt schwarzer Schuhe 
bei dunkleren Oberteilen, vom 
richtigen Schnitt, um «Success» 
auszustrahlen und von der fehlen-
den Businesstauglichkeit offener 
Schuhe («Das wäre zu romantisch 
und würde von der Sache ablen-
ken»). Um No-Gos zu bewerten, 

hält sie sich an die Faustregel: Der 
erste Eindruck trügt nicht. Dazu 
zählt sie etwa Stretch-Leggins im 
Leder-Look oder allzu kurze Röcke.  

«Passion for Fashion»
Den hauseigenen Führungsan-

satz «Mitarbeiter als Schlüssel 
zum Erfolg» und den Blick ins Tra-
ditionshaus aus Marketing-, HR- 
und historischer Sicht vermittelte 
Konrad von Niederhäusern, Leiter 
Verkauf, Personelles und Schulung 
bei PKZ Burger-Kehl AG. 

Das Modehaus mit 150 Millio-
nen Franken Umsatz hat aktuell 

600 Mitarbeitende an 41 Standor-
ten. Dabei gilt hausintern das Cre-
do «Fashion Needs Change»: 
Nicht nur die Mode, sondern auch 
die Geschäftsstrategie sei einem 
dauernden Wandel unterworfen. 
Vermehrt verschwanden in der 
Schweiz stationäre Geschäfte, der 
Onlinehandel nahm zu. «Den-
noch glauben wir: Der Mensch 
macht den Unterschied.» Daher 

wolle sich das Modehaus punkto 
Erlebnis und Lifestyle mit dem 
richtigen Fokus auf die Mitarbei-
tenden von anderen abheben. 
«Wenn wir nicht auf die Mitarbei-
ter eingehen, können sie nicht auf 
uns eingehen», so von Niederhäu-
sern. Und er erklärte, was der Be-
griff «Passion for Fashion» mit 
dem physischen Einkaufserlebnis 
zu tun hat. «Fashion hat mit Lei-
denschaft zu tun. Daher wollen 
wir mit Leidenschaft unsere Mar-
kenblume zum Blühen bringen.» 

Diese «Markenblume», welche 
diese Passion illustrierte, besteht 
aus folgenden Blütenblättern: In-
novation, Lifestyle, Know-how in 
Sortiment und (betont wohnlicher) 
Ladengestaltung sowie persönli-
cher Service. Diese Servicehaltung 
werde an der PKZ Academy ver-
mittelt. «Die persönliche Note ist 
extrem wichtig. Und das stationä-
re Geschäft hat seine Daseinsbe-
rechtigung nur, wenn wir die Dif-
ferenz ausmachen. Sonst kann ich 
auch im Onlineshop einkaufen.» 
Von Niederhäusern verriet auch 

Nadia Meier vom Vorstand der KMU-Frauen (r.) lässt sich beraten. Konrad von Niederhäusern erklärt die «Markenblume» von PKZ. «Grün ist die heimliche Farbe des Jahres»: Stylistin Cantaluppi. Mit bilateralen Ratschlägen wurde nicht gegeizt.  Bilder Mark GasserSüsses Rosa: Wenn es zur Personality passt – warum nicht?  

Melanie Cantaluppi (links) erklärt die aktuellen Businesstrends bei der Damenmode, Jacqueline Hofer, Präsidentin der KMU Frauen, bedankt sich für die Modetipps. 

«Fashion hat  
mit Leidenschaft 

zu tun.»
Konrad von Niederhäusern 

Leiter Verkauf, Personelles und Schu-
lung, PKZ Burger-Kehl AG

«Mode muss 
Freude machen, 

muss uns  
unterstreichen,  

muss das Beste aus 
uns herausholen.»

Melanie Cantaluppi 
Stylistin-Visagistin



Zürcher Wirtschaft Juni 2023 IN EIGENER SACHE 1918 IN EIGENER SACHE Juni 2023 Zürcher Wirtschaft

Mark Gasser

Rund 80 KGV-Mitgliedern 
wollten beim ersten ge-
meinsamen Event von 

KMU- und Gewerbeverband Kan-
ton Zürich und Swisscom am  
5. Juni mehr wissen über Angriffe 
und Gegenmassnahmen vor und 
nach Cyberattacken. «Das WWW 
kann eine Chance sein – aber man 
ist anfälliger, verwundbarer ge-
worden auf dem Gebiet», meinte 
einleitend KGV-Geschäftsführer 
Thomas Hess. «Und bei einem 
GAU wird alles öffentlich, medial 
aufgebauscht. Dann ist es wichtig, 
Krisenbewältigung und -kommu-
nikation zu haben.» Damit führte 
er auch bereits ins zweite Thema 
des Abends ein: Krisenkommuni-
kation und Risikomanagement. 

Nazli Durgut, Regional-Mar-
keting-Managerin bei Swisscom, 

sprach von drei – mit den Swiss-
com-Partnern wie dem KGV geteil-
ten – Grundwerten: Engagement, 
Vertrauenswürdigkeit und Neu-
gier. «Wir wollen das Leben unse-
rer Kundinnen und Kunden einfa-
cher machen. Und dies aufs Neue 
von Tag zu Tag.» Vertrauen sei die 
Basis für den langfristigen Erfolg 

in einer vernetzten und digitalen 
Welt. Und das heisse, nicht nur den 
Produkten und Dienstleistungen 
zu vertrauen, sondern den regio-
nalen IT-Partnern für KMU. 

Im Anschluss durchleuchteten 
die beiden Referenten, Duilio 
Hochstrasser, IT-Experte und Bot-
schafter für IT-Sicherheit bei 
Swisscom (Schweiz) AG, und Dr. 
Hans-Jakob Boesch, Inhaber und 
Geschäftsführer hjb, strategisches 
Risiko- und Krisenmanagement, 
den «Faktor Mensch» bei der IT-Si-
cherheit aus anderen Blickwinkeln. 

Duilio Hochstrasser beobachtet 
die Bedrohungslage seit rund  
20 Jahren. Gemäss dem «Swiss-
com-Bedrohungsradar» läuft Ran-
somware allen anderen Bedrohun-
gen den Rang ab. Die Angreifer 
versuchen dabei, ein Unternehmen 
zu erpressen und in der Regel Lö-
segeld zu ergaunern. Häufig wer-
den Daten verschlüsselt, in ande-
ren Fällen geklaut unter Andro-
hung, diese zu veröffentlichen. 

Ernst zu nehmen sind zuneh-
mend auch auf künstlicher Intelli-
genz (KI) basierte Attacken. Man 
denke an die sprachlichen Fähig-
keiten eines ChatGPT, der Phi-
shing-Mails viel glaubwürdiger 
macht. Die künstliche Intelligenz 
entdeckt auch Schwachstellen in 
HTML-Codes, kann sogar selber 
Malware oder bösartige Codes 
schreiben. Deepfakes – KI-gene-
rierte Bilder oder Videos – können 
erpresserisch eingesetzt werden. 

Wichtige Zahlen für KMU
Zu den Angriffsversuchen eini-

ge Zahlen: Die Swisscom regis-
triert zurzeit 6,2 Millionen An-
griffsversuche gegen die eigene 
Infrastruktur – pro Monat. Wei-
ter werden 1650 Privatkunden 
wegen gehackter Accounts kon-

taktiert und 1800 Phishing-Atta-
cken blockiert. Fast die Hälfte der 
KMU (46 %) sind schon von  
Sicherheitsverletzungen getroffen 
worden. Drei Viertel der Cyberan-
griffe beginnen mit einem E-Mail. 

Das Auslagern bestimmter Si-
cherheitsaufgaben an einen ver-
trauenswürdigen Partner kann 
grosse Sorgen vermeiden. «Denn 
viele finden die geeigneten Leute 
dazu nicht mehr.» Allein bei Swiss-
com seien im Bereich Cybersecuri-
ty 40 Stellen offen, trotz insgesamt 
300 Spezialisten. Als Bedrohung 
wird von Hochstrasser daher auch 
der ausgetrocknete «Security Job 
Market» betrachtet: Weltweit feh-
len Millionen IT-Spezialisten, um 
der Lage Herr zu werden. 

Insgesamt teilt er Cybersicher-
heit in fünf Hauptphasen ein: das 
präventive Identifizieren kritischer 
Daten, das Schützen derselben, 
das Erkennen und Überwachen, 
das Reagieren (im Idealfall vor 
dem Angriff) und das Wiederher-
stellen. «Jedes Unternehmen soll-
te alle Elemente berücksichtigen.» 
Deren Ausgeprägtheit bestimmt 
über die «Cyber-Maturität» des 
Unternehmens. 

Für KMU rät er einige minima-
le Massnahmen gemäss der Swiss 

Cyber Defence DNA, dem Leitfa-
den für KMU, um sich gegen Cy-
berkriminalität zu schützen. 

Krise durch IT-Angriff. Und nun?
Wie bereitet man sich als Un-

ternehmen auf Risiken und Krisen 
vor, wenn dann doch einmal der 
Schaden oder die Cyberattacke 
eintritt – und was sollte man un-
bedingt vermeiden? Unterneh-
mensberater Hans-Jakob Boesch, 
auch bekannt als (abtretender) 
FDP-Kantonalpräsident, gab eini-
ge Muster aus seiner langjährigen 
Erfahrung zum Besten. «Ein gutes 
Krisenmanagement baut auf ei-
nem guten Risikomanagement 
auf», erklärte er einleitend die 
Wechselwirkung. So verglich er 
Risiko- und Krisenmanagement 
mit Brandschutz: «Das ist keine 
Strafübung, sondern ein wichtiges 
Investment», so Boesch. In drei 
Schritten zeigte er auf, wie dies 
zugeschnitten auf ein KMU ge-
schehen kann: Risikoanalyse und 
Krisenprävention, Krisenvorbe-
reitung und Krisenmanagement. 

Gerade die Risiken mit hoher 
Eintretenswahrscheinlichkeit und 
grossen Auswirkungen müssten 
verhindert werden. Cyberattacken 
verortet er in dieser Kategorie; 

ähnlich verhält es sich mit unkla-
ren Zuständigkeiten, Datenschutz-
verletzungen oder fehlender (kurz-
fristiger) Liquidität. Durch techno-
logische Absicherung und 
Schutzmassnahmen lassen sich im 
ersten Beispiel die Cyberrisiken 
aus den «Top-Risiken» entschär-
fen. Trotzdem bleibt ein Restrisi-
ko. «Daher lohnt es sich, vorberei-
tet zu sein für den Fall, dass sie 
eskalieren.» 

Kommunikationsstrategie 
Oberstes Ziel der Krisenvorbe-

reitung: Im Krisenfall handlungs-
fähig zu bleiben. Dazu gehört das 
Definieren eines Krisenstabs. Die-
ser legt Handlungsgrundsätze fest. 
Weiter sei es wichtig, die Kommu-
nikationsmittel vorzubereiten für 
Fälle, die grosse Auswirkungen 
haben: Wie soll das Unternehmen 
gegen aussen wirken? Mögliche 
Krisenfälle sollen auch regelmäs-
sig durchgespielt werden, «um ge-
wisse Automatismen zu üben». 

Bei der Eskalation – etwa im 
Falle eines Datenklaus – kommt 
es dann zur Anwendung des Kri-
senmanagements: Wie handelt 
das Unternehmen rasch und über-
legt? Die Lageanalyse sei erst ein-
mal wichtig: Ein Überblick über 

die wichtigsten Probleme, etwa 
die betroffenen Daten oder Syste-
me, sei vordringlich. Weiter müs-
sen gemeinsam Ziele definiert 
werden, die im Krisenfall schnell 
und konsequent umgesetzt wer-
den müssen. Zu guter Letzt riet 
Boesch, frühzeitig externe Unter-
stützung beizuziehen, um eben 
rasch und überlegt zu handeln. 
Das könne zusätzliche Expertise 
im IT-Bereich, Rechts- oder Kom-
munikationsberatung sein. 

Klein zu sein heisst nicht, vor 
Angriffen gefeit zu sein. Vielmehr 

gehe es um die Art der Risiken. 
Auf die entsprechende Frage eines 
Holzbauunternehmers riet Boesch, 
sich selber zu fragen, wie expo-
niert man wirklich ist. Als Dienst-
leister, der mit vielen Kundenda-
ten operiert, ist man eher bedroht 
als der Handwerksbetrieb, der 
maschinell vieles analog erledigt. 

Ein weiterer Zuhörer berichte-
te aus eigener Erfahrung, dass 
viele Mitarbeitende, die mit einem 
Migros-Gutschein gelockt wur-
den, sogar bereit waren, mit ihrer 
Zwei-Stufen-Authentifizierung 
auf ein Phishing-Mail zu reagie-
ren. Der Mensch sei mithin die 
grösste Sicherheitslücke. 

Legale Hacker
Duilio Hochstrasser bestätigte, 

dass entsprechende Phishing-
Training-Kampagnen rechtlich 
erlaubt und auch sinnvoll seien, 
genauso wie das Engagement von 
Ethical Hackern – kombiniert mit 
nachgelagertem Training. 

Die Thematik wurde zwischen 
und nach den Vorträgen angeregt 
diskutiert. Ein Vertreter aus der 
Versicherungsbranche meinte ge-
genüber der «Zürcher Wirtschaft», 
dass sich KMU auch mit mass- 
geschneiderten Cyberversicherun-
gen gegen Angriffe absichern 
könnte. Die Deckungshöhe hänge 
von der Versicherungsstufe und 
der Umsatzhöhe ab. «Für Kunden 
und Versicherungen ist es noch at-
traktiv – bis jetzt», meinte er. Soll-
ten jedoch Angriffe und Schäden 
stark ansteigen, werde die Branche 
über die Bücher gehen müssen. 

Die Referenten Hans-Jakob Boesch 
(links) und Duilio Hochstrasser (r.). 
 Bilder M.G.

Wird ein Unternehmen 
Opfer einer Cyberattacke, 
ist es gut beraten, eine 
Risikostrategie bereit zu  
haben. Die beiden Themen  
wurden beim gemeinsamen 
IT-Event von KGV und 
Swisscom verknüpft. 

Schutz vor Cyberangriffen, Prävention vor Krisen

«Das WWW kann 
eine Chance sein. 

Aber man ist anfäl-
liger, verwundbarer 

geworden.»
Thomas Hess 

Geschäftsführer KGV

«Risiko- und  
Krisenmanagement 
ist keine Strafübung, 
sondern ein wichti-

ges Investment.»
Hans-Jakob Boesch 

Geschäftsführer hjb
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Der digitale Wandel in der Berufsbildung

Susanne Lucca

Christof Glaus, die BBW ist eine 
der Berufsfachschulen, die sich 
für innovative Projekte im Be-
reich des digitalen Wandels 
stark macht. Sie sind als Päda-
gogischer ICT Supporter eine 
treibende Kraft hinter diversen 
Innovationsprojekten an Ihrer 
Schule. Was ist Ihre Motivation? 
Christof Glaus: Wir bilden 
künftige Berufsfachleute aus. Es 
ist wichtig, dass die jungen Men-
schen für den Berufsalltag vorbe-
reitet sind und digitale Hilfsmittel 
selbstverständlich nutzen. Am 
einfachsten geht das darüber, den 
digitalen Wandel im Schulzimmer 
erlebbar zu machen. Die Anwen-
dung neuer Technologien im Be-
rufskundeunterricht sensibilisiert 
die Lernenden dafür, welche Fä-
higkeiten ihnen dabei helfen, die 
Herausforderungen der Zukunft 
zu meistern. Und natürlich ebenso 
wichtig ist es, mit solchen Projek-
ten die Freude an der Arbeit mit 
digitalen Hilfsmitteln zu fördern.

Welche Projekte an Ihrer Schule 
haben den digitalen Wandel im 
Unterricht besonders eindrück-
lich erlebbar gemacht?
Glaus: Wir haben diverse span-
nende Projekte umgesetzt. Die 
Lernenden der zweijährigen Leh-

re (EBA) zur Automobilassisten-
tin oder zum Automobilassisten-
ten beispielsweise haben einen  
eigenen Chatbot entwickelt, der 
andere Lernende im Betrieb 
durch kleinere Routinearbeiten 

wie Öl- oder Reifenwechsel füh-
ren soll. Die Lernenden haben in 
diesem Projekt nicht nur ein digi-
tales Tool kennengelernt, sondern 
haben sich in der Rolle einer Ent-
wicklerin oder eines Entwicklers 

noch vertiefter mit der Anwen-
dung beschäftigt. So haben sie 
den Chatbot mit Hilfe von vordefi-
nierten Modulen selbständig pro-
grammiert, haben Dialoge ge-
schrieben und haben sich zum 
Einsatz und dessen Grenzen Ge-
danken gemacht.

In einem anderen Projekt ha-
ben sich Lernende des Schreiner-
berufs mit den Chancen und Risi-
ken der «Virtual Reality» (VR) 
und der «Augmented Reality» 
(AR) befasst. Bei der Virtual Rea-
lity handelt es sich um eine com-
putergenerierte Umgebung, wäh-
rend bei der Augmented Reality 
durch das Einbetten digitaler Ele-
mente in die echte Umgebung eine 
erweiterte, interaktive Version der 
Realität erzeugt wird. Die ange-
henden Schreinerinnen und 
Schreiner lernten diese Technolo-
gien aber auch ganz konkret mit 

gewonnenen Daten ausliest. Die 
Lernenden erfahren, welche Rolle 
Drohnen in Zukunft in der Bau-
branche spielen können. Ebenso 
werden sie auf die rechtlichen As-
pekte der Datengewinnung mit-
tels Drohnen sensibilisiert. 

Es sind auch diverse Projekte 
geplant, die den Einsatz eines 3D-
Scanners beinhalten, beispiels-
weise für das Ausmessen von 
Räumen.

Lohnt sich die Anschaffung von 
Hightechgeräten für die Schule?
Glaus: Hightechgeräte wie VR-
Brillen oder 3D-Scanner sind kost-
spielig und die Wartung dieser Ge-
räte erfordert zusätzlich einiges an 
Zeit. Deren Anschaffung muss also 

gut überlegt sein. Die Investition 
ist aber deshalb lohnenswert, weil 
so zukünftige Standardwerkzeuge 
des Berufsalltags im Unterricht 
trainiert werden. Damit werden 
die Lernenden so auf ihre künftige 
berufliche Realität vorbereitet, 
dass sie nicht nur zukunftswei-
sende Technologien kennen und 
anwenden können, sondern auch 
das Rüstzeug haben, in der sich 
ständig wandelnden Welt bestehen 
zu können. 

Was sind die Erfolgsfaktoren  
für den digitalen Wandel in  
der Berufsbildung?
Glaus: Die Erkenntnis, dass jede 
und jeder an der Schule etwas 
zum digitalen Wandel beitragen 
kann, ist enorm wichtig. Wenn 
bei Lehrpersonen das Bewusst-
sein da ist, dass es sich immer 
lohnt, sich in neue Gebiete zu wa-
gen, ist ein wichtiger Grundstein 
für Innovation im Unterricht ge-
legt. Nach einer gewissen Zeit 

werden solche Lehrpersonen 
ganz selbstverständlich zusam-
men mit den Lernenden neue 
elektronische Werkzeuge auspro-
bieren und damit den Lernenden 
die Chance geben, wichtige neue 
Kompetenzen zu erlernen. Auch 
Lernende, deren Neugier und Of-
fenheit für neue Technologien 
und Methoden geweckt worden 
sind, können den Innovations-
prozess mit ihren Erkenntnissen 
aus ihrem privaten oder berufli-
chen Umfeld beflügeln. 

Wie geht es nach einem Innova-
tionsprojekt weiter? Wie konkret 
fördert es den digitalen Wandel?
Glaus: Die BBW verfolgt das Ziel, 
dass die in den Projekten einge-

setzten Technologien und die ge-
wonnenen Kompetenzen mög-
lichst für alle Berufsgruppen und 
Fachinhalte verfügbar werden. 
Wir haben lernen müssen, dass es 
sich nicht von alleine ergibt, dass 
die Erfahrungen weitergegeben 
werden und sich die angewendeten 
Technologien im Unterricht etab-
lieren. Es benötigt Ausdauer, 
Überzeugungskraft, Geduld und 
Zeit, um die Chancen der Zu-
kunftstechnologien intern be-
kannt zu machen und neue An-
wendungsfelder im Rahmen des 
Unterrichts zu finden. Wenn die 
Beteiligten stetig kommunizieren 
und sich konsequent vernetzen, 
finden gute Projekte, welche Ler-
nende auf die digitale Realität im 
Berufsalltag vorbereiten, allgemei-
ne Anwendung.

Immer wieder entsteht aus ei-
nem Projekt auch eine positive 
Dynamik: Durch das erfolgreiche 
Innovationsbeispiel werden alle 
Beteiligten ermutigt, über inno-

«Die Lernenden bekommen das Rüst-
zeug, in der sich ständig wandelnden 

Welt bestehen zu können.»
Christof Glaus 

Pädagogischer ICT Supporter BBW

Wie lässt sich der digitale Wandel in den Berufsfachschulen vorantreiben? Christof Glaus, Pädagogischer ICT Supporter an der Berufsbildungsschule Winterthur (BBW), betreut  Unterrichtsprojekte  
mit Zukunftstechnologien wie Chatbots, 3D-Brillen und Drohnen. Er berichtet über die Chancen und  Herausforderungen des digitalen Wandels in der Berufsbildung.

Digitale Kompetenzen sind 
heute praktisch in jedem Beruf 
gefragt. Wer sich in der 
digitalen Welt nicht auskennt, 
ist ziemlich schnell abgehängt. 
Auch die meisten Handwerks-
berufe können inzwischen nicht 
mehr auf digitale Hilfsmittel 
verzichten. Und die digitale 
Entwicklung schreitet weiter 
rasant voran. Unser Alltag wird 
in Zukunft noch digitaler. 
Längst geht es nicht mehr nur 
um den kompetenten Einsatz 
von Computern und Handys. 
Moderne Konditorinnen und 
Konditoren lassen sich zum 
Beispiel Schokoladenverzierun-
gen vom 3D-Drucker erstellen. 
Oder in der Baubranche kann 
ein Vorhaben zuerst im 
digitalen Raum visualisiert 
werden, bevor es gebaut wird.
Umso wichtiger ist es, dass die 
angehenden Berufsleute eine 
fundierte digitale Ausbildung 
erhalten. Innovative Projekte 
wie diejenigen der Berufsbil-
dungsschule Winterthur sind 
eine wertvolle Bereicherung: Sie 
ermöglichen den jungen 
Menschen, moderne digitale 
Tools direkt für konkrete 
Aufgaben in ihrem Berufsfeld 
einzusetzen. Das nimmt ihnen 
zum einen die Berührungsangst 
und zeigt ihnen zum anderen sehr 
praxisnah die Chancen und Risi- 
ken solcher Technologien auf.

KOMMENTAR
Niklaus 
Schatz-
mann, Leiter  
Mittelschul- 
und Berufsbil-
dungsamt

DIGITALER WANDEL AN MITTEL- UND BERUFSFACHSCHULEN IM KANTON
Das Programm Digitaler 
Wandel Sek II
Die Mittel- und Berufsfach-
schulen haben die Aufgabe, 
die Jugendlichen auf die sich 
rasch wandelnde digitale Welt 
vorzubereiten. Deshalb hat der 
Zürcher Regierungsrat bereits 
2019 die Strategie «Digitaler 
Wandel an kantonalen Schulen 
der Sekundarstufe II» festgelegt. 
Die Schulen sollen damit nicht 
nur eine zeitgemässe techni-

sche Infrastruktur erhalten. Der 
Schwerpunkt liegt darauf, dass 
neue Formen des Lehrens und 
Lernens mit digitalen Hilfsmitteln 
gefördert werden.  

Digital Learning Hub
Der Digital Learning Hub (DLH) 
(dlh.zh.ch) ist aus dem kan-
tonalen Programm «Digitaler 
Wandel an kantonalen Schulen 
der Sekundarstufe II» hervor-
gegangen. Er fördert innovative 

Projekte, die sich dafür einset-
zen, dass das didaktischmetho-
dische Repertoire im Unterricht 
erweitert und der Einsatz digita-
ler Tools gefördert wird. 

Durch das Vernetzen der Lehr-
personen können Ideen für die 
Unterrichtsgestaltung geteilt 
und Erfahrungen ausgetauscht 
werden. Der DLH trägt so zur 
praxisnahen Umsetzung der Di-
gitalisierung an den Mittel- und 
Berufsfachschulen bei.

VR-Brillen und AR-Apps kennen. 
Sie setzten die VR-Brille zusam-
men mit der App «Hegias» ein und 
gestalteten Räume in der virtuel-
len Realität. Ebenso durften sie 
mit Hilfe einer spezialisierten App 
360-Grad-Gegenstände zeichnen. 
Für die Lernenden war diese An-
näherung an VR und AR nicht nur 
eine ganz neue Bewusstseinser-
fahrung, sondern auch eine kreati-
ve Herausforderung.

Haben Sie auch für die Zukunft 
Innovationsprojekte geplant?
Glaus: Ja, in diesem Schuljahr 
haben wir weitere Projekte im 3D-
Bereich geplant. Beispielsweise 
werden angehende Maurerinnen 
und Maurer lernen, mit Hilfe von 
Drohnen Daten über dreidimen-
sionale Räume zu gewinnen. Sie 
werden trainieren, wie man eine 
Drohne bedient und wie man die 

Lernende des Schreinerberufs an der BBW erkunden den dreidimensionalen Raum mit VR-Brillen.  Bild BBW

vative Technologien in ihrem Be-
ruf nachzudenken. Gewisse Lehr-
personen werden sich bewusst, 
dass sie aus ihrer Berufserfah-
rung bereits innovative Technolo-
gien kennen. Einige Innovations-
projekte an der BBW wurden 
auch tatsächlich durch Lehrper-
sonen initiiert, welche innovative 
digitale Hilfsmittel oder Metho-
den aus ihrer beruflichen Praxis 
in den Unterricht einbringen 
wollten. Auf diese Weise schreitet 
digitale Wandel der Berufsbil-
dung stetig voran.
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Nicole von Reding-Voigt

Es kann jedem passieren – ein Un-
fall, eine plötzliche Erkrankung. 
Und von einem Moment auf den 
anderen ist man urteilsunfähig. 
Für ein Unternehmen kann dieser 
Krisenfall gravierende Folgen ha-
ben: auf die Führung und damit 
auf den Geschäftsgang. Die Lö-
sung bietet ein Vorsorgeauftrag. 
Damit kann die Unternehmerin 
oder der Unternehmer geeignete 
Personen bestimmen und massge-
schneiderte Weisungen für die 
Weiterführung des Unternehmens 
erteilen: beispielsweise Regelun-
gen für die operative Stellvertre-
tung, ausreichende Zeichnungsbe-
rechtigungen, Unterschriftenrege-
lungen für Bankkonten. Der 
Vorsorgeauftrag sollte in diesen 
Punkten möglichst konkret for-
muliert sein, dazu entweder eigen-
händig verfasst oder notariell be-
glaubigt werden.

Tod des Unternehmers
Wenn eine Unternehmerin oder 

ein Unternehmer plötzlich ver-
stirbt und keine letztwillige Verfü-
gung (Testament) getroffen hat, 
tritt die gesetzliche Erbfolge ein. 
Das Unternehmen ist Bestandteil 
der Erbmasse und gehört nun der 
Erbengemeinschaft. Diese kann 
nur einstimmig handeln. Für die 
Handlungsfähigkeit des Unterneh-
mens liegt hier ein grosser Stolper-
stein. Unstimmigkeiten unter den 
Erben und die damit verbundenen 
Verzögerungen sind Gift für das 
Geschäft. Ein Testament hat den 
Vorteil, dass der Unternehmer ein-
seitige letztwillige Verfügungen 
treffen kann, die sein Unterneh-
men schützen können. Auch kann 
er oder sie im Testament einen 
Willensvollstrecker benennen, der 
die nötigen Entscheidungen im 
Sinne des Unternehmens treffen 
kann. Wichtig ist, dass das Testa-
ment korrekt verfasst ist und 
rechtlich klare, eindeutige Rege-
lungen formuliert sind. 

Eine Alternative zum Testa-
ment bildet ein Erbvertrag. Er ist 

dann sinnvoll, wenn sich Personen 
untereinander unwiderruflich be-
günstigen wollen. Der Erbvertrag 
wird zwischen dem Erblasser und 
einzelnen oder mehreren Erben 
abgeschlossen. Er muss öffentlich 
beurkundet werden. 

Zu bedenken ist allerdings, 
dass ein Erbvertrag im Unter-
schied zu einem Testament viel 
schwieriger zu ändern oder aufzu-
lösen ist. Ein einseitiges nachträg-
liches Vorgehen ist nicht möglich. 
Es müssen alle Beteiligten einver-
standen sein, den neuen Erbver-
trag unterzeichnen und ihn erneut 
öffentlich beurkunden lassen. 

Im Scheidungsfall
Wenn die Eheleute keinen aus-

serordentlichen Güterstand im 
Rahmen eines Ehevertrags ver-
einbart haben, gelten die gesetzli-
chen Bestimmungen der Errun-
genschaftsbeteiligung. Während 
jeder Ehegatte sein Eigengut be-
halten kann – Vermögen, das in 
die Ehe mitgebracht wurde sowie 
Erbschaften und Schenkungen –, 
ist die Errungenschaft, das wäh-
rend der Ehe erworbene Vermö-
gen, hälftig zu teilen. Stellt das 

Unternehmen Errungenschaft 
dar, steht dem Ehepartner des Un-
ternehmers grundsätzlich die 
Hälfte des Nettowerts des Unter-
nehmens zu, insbesondere dann, 
wenn er während der Ehedauer 
nicht berufstätig war. Hohe Er-
satzforderungen können auch ent-
stehen, wenn der Unternehmer 
aus den laufenden Einnahmen 
oder aber der Nichtunternehmer 
aus seinem Eigengut in das Unter-
nehmen investiert hat. Zum 
Schutz des Unternehmens können 
Vermögenswerte, die das Unter-
nehmen verkörpern, zu Eigengut 
erklärt werden.

Privat und Geschäft trennen
Zeichnet sich ein geeigneter 

Nachfolger ab, kann die Unter-
nehmerin oder der Unternehmer 
diesen mithilfe eines Testaments 
oder eines Erbvertrags begünsti-
gen. Dabei werden die übrigen 
Erben auf ihren Pflichtteil ge-
setzt und die frei verfügbare Quo-
te wird dem Übernehmer vererbt. 
Das seit Anfang 2023 geltende re-
vidierte Erbrecht hat hier eine ge-
wisse Verbesserung gebracht, weil 
es die frei verfügbare Quote er-

höht hat. Dennoch bleibt zu be-
achten, dass der verbleibende 
Pflichtteil die Verfügungsfreiheit 
des Erblassers einschränkt. Das 
Unternehmen stellt oft den gröss-
ten Vermögenswert dar. Will man 
es einem einzigen Erben hinter-
lassen, reichen die restlichen Ver-
mögenswerte oft nicht aus, um die 
Pflichtteile an die übrigen Erben 
auszuzahlen. Es kann also von 
Vorteil sein, das Geschäftsvermö-
gen so gut wie möglich vom Pri-
vatvermögen zu trennen. Auch die 
Überführung einer Einzelfirma in 
eine AG oder GmbH sollte geprüft 
werden. Bei einer AG kann ein 
massgeschneiderter Aktionärs-
bindungsvertrag, bei einer GmbH 
ein Gesellschafterbindungsver-
trag zum Schutz des Unterneh-
mens beitragen.

Anna Kuhn

Per 1. September 2023 tritt das  
totalrevidierte Schweizer Daten-
schutzgesetz (DSG) in Kraft. Es 
gilt für Private (natürliche und ju-
ristische Personen) sowie Bundes-
organe, die Personendaten bear-
beiten. Für öffentliche Organe der 
Kantone gelten die kantonalen 
Datenschutzgesetze, deren Über-
arbeitungen unterschiedlich weit 
fortgeschritten sind. 

Sinn und Zweck der Revision ist 
die Stärkung des Schutzes der Pri-
vatsphäre im Zeitalter der Digita-
lisierung. Weiter soll das Daten-
schutzniveau der Schweiz an das-
jenige der EU angeglichen werden, 
damit der Datenaustausch weiter-
hin vereinfacht möglich bleibt. 

Was gilt neu?
Das revidierte Datenschutzge-

setz enthält eine ganze Reihe neu-
er Pflichten. In der Tendenz unter-
liegen Unternehmen verstärkten 
Dokumentationspflichten für ihre 
Datenbearbeitungen. Sie müssen 
ein Verzeichnis der Bearbeitungs-
tätigkeiten erstellen, über Daten-
beschaffungen informieren oder 
sogenannte Datenschutz-Folgen-
abschätzungen durchführen, um 
nur einige der Pflichten zu nennen. 

Die strengeren Pflichten gehen 
direkt einher mit einem härteren 
Sanktionsregime. So sind Strafbe-
stimmungen mit Bussen bis zu 
250 000 Franken für Privatperso-
nen vorgesehen. Weiter erhält die 
Aufsichtsbehörde (EDÖB) griffigere 
Aufsichtsinstrumente und kann di-
rekt Verfügungen erlassen und u.a. 
die Löschung von Daten verlangen. 

Was jetzt? 
Zuerst durchatmen und sich mit 

dem Gedanken anfreunden, dass 
eine 100%ige Compliance nicht 
möglich ist. Vielmehr beruht guter 
Datenschutz auf Risikoeinschät-
zungen. Ein Unternehmen muss 
die für sich relevanten und sensiti-
ven Datenbearbeitungen (Kunden-
daten, Personaldossiers der Mitar-
beitenden, Forschungsdaten etc.) 

kennen und dort in den Daten-
schutz investieren. In der Praxis 
bewährt sich das Vorgehen nach 
einem klaren Plan, der folgende 
Schritte beinhaltet. 

1. Anwendbares Recht: Zuerst 
müssen die anwendbaren Daten-
schutzgesetze eruiert werden. Für 
private Unternehmen ist dies 
grundsätzlich das Schweizer DSG. 
Aufgrund des extraterritorialen 
Anwendungsbereichs kann für 
gewisse Datenbearbeitungen auch 
die EU-DSGVO relevant sein. 
Weiter sind thematisch verwandte 
Gesetze miteinzubeziehen (bspw. 
branchenspezifische Auflagen zur 
Informationssicherheit).
2. Data Mapping: Es ist eine 
Übersicht über die bearbeiteten 
Personendaten zu erstellen. Dies 
ist nicht nur eine gesetzliche Pflicht 
(Verzeichnis der Bearbeitungstä-
tigkeiten), sondern auch zwingende 
Basis für den Erfolg eines Daten-
schutzprojekts. Das Gesetz gibt 
keine Form vor, sodass man mit 
Excel oder einer Datenschutz-Soft-
ware arbeiten kann. Empfohlen 
wird bspw. das Tool «ZOA-GDPR» 
der Firma SWISS FIN LAB GmbH. 
Es enthält diverse Prozesse und 
Anleitungen, ist nutzerfreundlich, 
auf das Schweizer DSG ausgerich-
tet und auch für kleinere Unter-
nehmen erschwinglich.  
3. Massnahmenliste: Basie-
rend auf dem Data Mapping wird 
datenschutzrechtlicher Hand-

lungsbedarf rasch ersichtlich 
(Gap-Analyse). Gestützt darauf ist 
ein Katalog mit den wichtigsten 
Massnahmen und einer Priorisie-
rung zu erstellen. Positiver Neben-
effekt ist, dass die geplanten Mass-
nahmen dokumentiert sind und 
das Unternehmen nachweisen 
kann, dass es sich mit Datenschutz 
ernsthaft auseinandersetzt. 
4. Schrittweise Umsetzung: 
Anschliessend kann der Mass-
nahmenkatalog Schritt für Schritt 
abgearbeitet werden. Kriterien 
für die Priorisierung können sein, 
ob eine Pflicht strafbewehrt ist, 
ob es sich um heikle Daten han-
delt (z.B. besonders schützens-
werte Personendaten) oder ob 
eine Datenbearbeitung besonders 
reputationsrelevant ist. 
5. Schulungen und Aware-
ness: Damit Datenschutz erfolg-
reich ist, müssen alle Mitarbeiten-
den mitwirken. Jedes Gesetz und 
jede Weisung ist unnütz, wenn sie 
im Arbeitsalltag nicht beachtet 
werden. Der Schulungs- und Awa-
reness-Aspekt darf also nicht ver-
gessen gehen! 

Dazu kann ein Unternehmen 
ein Handbuch mit wichtigen Pro-
zessen, Merkblätter oder Schu-
lungsvideos für die Mitarbeiten-
den bereitstellen. Arbeitgebende 
sind auch gut beraten, ihre Mitar-
beitenden mit geeigneten Mass-
nahmen vor strafrechtlichen 
Sanktionen zu schützen (arbeits-
rechtliche Fürsorgepflicht). 

6. Review und Verbesserung: 
Datenschutz ist eine Daueraufga-
be! Es ist sicherzustellen, dass ge-
troffene Massnahmen aufrechter-
halten und stetig verbessert wer-
den. Ein Unternehmen kann bspw. 
eine Datenschutz-Task-Force ins 
Leben rufen, die sich den Stand 
des Datenschutzes regelmässig 
anschaut und Lücken und Hand-
lungsbedarf identifiziert. 

Auch kann eine interne Daten-
schutzberaterin ernannt werden, 
die sich eigens dem Datenschutz 
widmet. Eine niederschwelligere 
Lösung ist die Bestimmung einer 
internen Person, die das Thema 
Datenschutz auf dem Radar hat 
und bei Bedarf Unterstützung ex-
terner Anwältinnen einholt. 

Aktiv werden!
Die Zeit bis zum Inkrafttreten 

des DSG ist kurz, der Pflichten- 
katalog lang. Erstellen Sie daher 
noch heute einen Aktionsplan! 
Gründe dafür gibt es viele. Nebst 
der Reduktion von Unterneh-
mensrisiken ist guter Datenschutz 
ein Alleinstellungsmerkmal und 
Verkaufsargument eines Unter-
nehmens. Die Beachtung des Da-
tenschutzes ist zudem Ausdruck 
des wertschätzenden Umgangs 
mit Mitarbeitenden und Kunden 
und Kundinnen und stiftet Ver-
trauen. 

In Krisen handlungsfähig bleiben
Für ein Unternehmen sollte die Nachfolgeplanung nicht erst mit Blick auf die Pensionierung ein Thema sein.  
Auch eine Scheidung, der Eintritt einer Urteilsunfähigkeit oder ein unerwarteter Todesfall sind Ereignisse,  

welche den Fortbestand der Firma gefährden, wenn man keine Vorkehrungen trifft.

How-to des Datenschutzes 
Das totalrevidierte Datenschutzgesetz steht vor der Tür! Ein Untergang mit wehenden Fahnen kann aber 

(noch) verhindert werden. Der vorliegende Beitrag zeigt auf, wie die wichtigsten Pflichten für das individuelle 
Unternehmen erkannt und mit verhältnismässigem Aufwand umgesetzt werden können.

Das Leben läuft nicht immer nach Plan. Gut, wenn klar ist, wer sich in einer Krise um das Unternehmen kümmert. 

Nicole von 
Reding-Voigt  
Vorstandsmitglied 
des Schweiz. 
Treuhänder- 
verbands TREU-
HAND|SUISSE, 
Sektion Zürich
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ZUR PERSON
 

Anna Kuhn
Anna Kuhn (MLaw, CIPP/E) ist An-
wältin und Partnerin bei der Kanzlei 
Public Sector Law. Sie berät öffentli-
che und private Organisationen im 
Bereich Datenschutz-, Vertrags- und 
ICT-Recht. Zuvor war sie General 
Counsel und Datenschutzberaterin 
bei der Stiftung SWITCH. 

Guter Datenschutz beruht auf Risikoeinschätzungen.  Skizze Anna Kuhn
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Der Wert eines Unternehmens 
bezieht sich unter anderem auf die 
finanzielle Stärke, den Ruf und die 
Marktposition, die das langfristige 
Wachstum und die Rentabilität be-
einflussen. Der Preis hingegen ist 
der Betrag, den ein Käufer bereit 
ist, für das Unternehmen zu zah-
len. Daher wird der Kaufpreis von 
verschiedenen Faktoren beein-
flusst, die im Folgenden genauer 
betrachtet werden. 

Risiken und Abhängigkeiten 
Insbesondere im KMU-Bereich 

gibt es unternehmensspezifische Ri-
siken, die in die Preisberechnungen 
einbezogen werden. Dazu gehören 
unter anderem personelle Abhängig-
keiten, Klumpenrisiken bei Kunden 
und Lieferanten sowie rechtliche Ri-
siken. Je höher das Risiko, desto 
niedriger der Kaufpreis. Es ist daher 
wichtig, dass der Verkäufer das Risi-
ko minimiert, indem er rechtliche 
und finanzielle Verpflichtungen klärt 
und eine gute Kunden- und Lieferan-
tenstruktur aufbaut. Wir empfehlen 
Unternehmern, ihre persönlichen 
Abhängigkeiten im Unternehmen 
frühzeitig zu reduzieren, beispiels-
weise durch die Einführung einer 
Stellvertreterregelung oder die Auf-
teilung wichtiger Aufgaben auf ver-
schiedene Personen. 

Stabilität des  
Geschäftsverlaufs 

Die Stabilität des Geschäftsver-
laufs ist ein wichtiger Faktor, der 

den Kaufpreis beeinflusst. Potenzi-
elle Käufer möchten ein Unterneh-
men erwerben, das in der Lage ist, 
langfristig stabile Erträge zu erzie-
len. Schwankungen stehen aus Sicht 
des Käufers für Unsicherheiten, die 
für ihn schwer zu bewerten sind. 
Ein gut geführtes Unternehmen 
mit einem nachweislich stabilen 
Geschäftsverlauf wird daher zu ei-
nem höheren Preis verkauft als ein 
Unternehmen, das Schwankungen 
aufweist. 

Zukunftspotenzial versus 
Vergangenheit 

Während die Vergangenheits-
werte wie Umsatz und Gewinn 
wichtige Indikatoren für die Preisfin-
dung sind, ist es vor allem das Zu-
kunftspotenzial, das den Kaufpreis 

nach oben treibt. Das Wachstums-
potenzial wird durch die Marktposi-
tion, die Produktlinien und die Fä-
higkeit des Unternehmens, neue 
Kunden zu gewinnen, beeinflusst. 
Ein Unternehmen mit einem hohen 
Potenzial für zukünftiges Wachstum 
und Erfolg wird in der Regel einen 
höheren Kaufpreis erzielen können 
als ein Unternehmen mit begrenz-
tem Zukunftspotenzial. 

Einfluss der Marktent-
wicklung bzw. Konjunktur 

Schliesslich beeinflusst auch die 
Marktentwicklung bzw. die Kon-
junktur den Kaufpreis des Unter-
nehmens. In einer wirtschaftlichen 
Boomphase, in der die Märkte flo-
rieren und das Vertrauen der In-
vestoren hoch ist, kann ein Unter-
nehmen zu einem höheren Preis 
verkauft werden als in einer wirt-
schaftlichen Rezessionsphase, in 
der das Vertrauen der Investoren 
sinkt. Eine positive Marktentwick-

lung kann wiederum auch das Zu-
kunftspotenzial des Unternehmens 
erhöhen und somit den Kaufpreis 
steigern. 

Unterschiedliche  
Bewertungsmethoden 

Zur Ermittlung des Unterneh-
menswertes können unterschiedli-
che Methoden angewendet wer-
den. Der Ertragswert basiert auf 
den Erträgen des Unternehmens 
und wird anhand von Vergangen-
heitswerten, Prognosen und 
Schätzungen berechnet. Der Subs-
tanzwert hingegen bezieht sich auf 
den materiellen Wert des Unter-
nehmens, einschliesslich der Ver-
mögenswerte wie Grundstücke, 
Gebäude und Maschinen. Ebenso 
gibt es weitere Methoden, bei-

spielsweise die Discounted-Cash-
flow-Methode (DCF). In der Pra-
xis wird für die Wertermittlung 
eines Unternehmens oftmals ein 
Mix unterschiedlicher Methoden 
angewendet. 

Sichtweise von Käufer 
und Verkäufer 

Die unterschiedlichen Perspekti-
ven der beteiligten Parteien beein-
flussen den Kaufpreis ebenfalls. 
Während der Verkäufer in der Regel 
einen möglichst hohen Preis für sein 
Lebenswerk erhalten möchte, ist für 
den Käufer in erster Linie der realis-
tische, zukunftsbezogene Wert des 
Unternehmens von Interesse. Aus 
diesem Grund kann es zu einer Dis-
krepanz zwischen dem geforderten 
Preis des Verkäufers und dem tat-
sächlichen Wert des Unternehmens 
kommen. Es ist daher wichtig, dass 
beide Seiten realistische Vorstellun-
gen haben und eine gemeinsame Ba-
sis für die Verhandlungen finden, um 

optimalerweise eine Win-Win-Situ-
ation zu erreichen. 

Frühe Planung unter-
stützt in der Optimierung 

Ein Verkäufer, der sich erst ver-
hältnismässig spät mit einem Ver-
kauf seines Unternehmens ausein-
andersetzt, gerät gegebenenfalls 
unter Zeitdruck, was zu limitierten 
Optimierungsmöglichkeiten führt. 
Beschäftigt sich ein Unternehmer 
frühzeitig mit dem zukünftigen Ver-
kauf, sind kurz- und mittelfristige 
steuerliche Optimierungen umsetz-
bar, und eine überschüssige nichtbe-
triebliche Substanz kann beispiels-
weise gestaffelt entnommen wer-
den. Es resultiert demnach ein 
höherer Gesamtbetrag, der im Rah-
men des Verkaufs und der dazuge-
hörigen Vorbereitungen realisiert 
werden kann.

Fazit 
Der Kaufpreis eines Unterneh-

mens hängt von verschiedenen Fak-
toren ab. Grundsätzlich ist es für 
Verkaufsverhandlungen sinnvoll, den 
ermittelten Unternehmenswert als 
Richtwert zu betrachten, der einem 
bei der gemeinsamen Kaufpreisfin-
dung hilft. Der Kaufpreis sollte als 
Teil des Gesamtpakets angeschaut 
und mit weiteren Aspekten wie 
Ausschüttungen in der Vorberei-
tungsphase, Länge der Übergangs-
zeit und Weiterbeschäftigung der 
Mitarbeitenden evaluiert werden. 
Eine sorgfältige Vorbereitung und 

die Wahl des richtigen Beraters kön-
nen dazu beitragen, den Verkaufs-
prozess zu erleichtern und sicherzu-
stellen, dass das Unternehmen in 
guten Händen weitergeführt wird.

Nachfolge: Wert ist nicht gleich Preis
Die Nachfolge in einem Unternehmen ist ein komplexer, aber für alle Beteiligten bedeutungsvoller 

Prozess. Der Wert eines Unternehmens ist nicht gleich dem Preis, den es bei einem Verkauf erzielen 
kann. Im Artikel zeigen wir die Unterschiede auf und die Faktoren, die den Kaufpreis auch beeinflussen.

Julia Gathen
Mandatsleiterin 
M&A | Mitglied des 
Kaders
+41 44 278 46 22  
julia.gathen@obt.ch
OBT AG

Moritz Döbbeling
Mandatsleiter 
M&A | Mitglied des 
Kaders
+41 44 278 47 95  
moritz.doebbeling@
obt.ch    OBT AG

« Während die Vergangenheitswerte 
wie Umsatz und Gewinn wichtige  

Indikatoren für die Preisfindung sind, 
ist es vor allem das Zukunftspotenzial, 
das den Kaufpreis nach oben treibt. »

« In der Praxis 
wird für die Wert-
ermittlung eines 

Unternehmens oft 
ein Mix unterschied-

licher Methoden  
angewendet. »

Hölzliwisenstrasse 5 ● 8604 Volketswil ● Tel. 044 796 14 44
info@bps.zuerich ● www.bps.zuerich
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Am 12. KMU Forum Zürcher 
Oberland vom 1. September 
2023 in Wetzikon geben 
zwei Persönlichkeiten wieder 
wertvolle Einblicke in ihre 
Erfahrungen und Strategien. 
Wer in der heutigen Zeit ein  
Unternehmen erfolgreich führen 
will, braucht nebst durchdachten 
Lösungen und optimalen Prozes-
sen vor allem auch ein neues Ver-
ständnis auf Führungsebene und 
eine Haltung, die Veränderungen 
zulässt. «Als moderne Führungs-
kraft dienen?» ist das Leitthema 
des diesjährigen Forums.

Expertenwissen aus erster Hand
Dr. Prof. Wolfgang Jenewein 

gibt mit einer inspirierenden Key-
note Speech «What great leaders 
do differently» kurzweilige Impul-
se aus Forschung und Praxis. Es 
geht um positive Führung, die kul-
turelle Transformation von Orga-

nisationen und Führung von 
Hochleistungsteams. Der Leader-
ship-Experte beantwortet Fragen 
wie: Wie schaffen es erfolgreiche 
Persönlichkeiten, sich laufend auf 
die wichtigsten Dinge zu fokussie-
ren? Was sind wesentliche Er-
folgsfaktoren auf dem Weg zu ei-
ner inspirierenden Führungs-
kraft? Und muss die Führungskraft 

von heute vielmehr ein Diener als 
ein allwissender Boss sein? 

Zita Langenstein nimmt die 
Gäste mit auf eine Reise durch die 
dienstleistungsorientierte Mitar-
beiterführung aus Sicht einer But-
leresse. In diesem Perspektiven-
wechsel stehen der Dienstleis-
tungsgedanke sowie das Rekla- 
mationsmanagement im Fokus. 

Ihr Credo: «Stammkunden haben 
die höchsten Erwartungen und 
Reklamationen sind ein Fest.» 

Im KMU-Talk diskutieren Zita 
Langenstein und Judith Schür-
meyer, COO GZO Spital Wetzikon, 
über Führungserfahrung und 
Dienstleistungsorientierung. Die 
Grussworte werden von Regie-
rungspräsident und Sicherheitsdi-
rektor Mario Fehr überbracht. Die 
Veranstaltung wird von SRF-Mo-
derator und Filmproduzent Salar 
Bahrampoori moderiert.

Das KMU Forum Zürcher 
Oberland ist ein etablierter Netz-
werkanlass und stellt die Bedürf-
nisse von regionalen KMU ins 
Zentrum. Der Anlass soll den 
Austausch, Wissenstransfer und 
Kontakt unter den Teilnehmern-/
innen aktiv fördern.  

Infos 12. KMU Forum Züricher Oberland:
Freitag, 1. September 2023, 8.30 Uhr
Eventhalle der ZOM Züri Oberland Mäss. 
Online-Anmeldung: www.kmuforum-zo.ch

«Als moderne Führungskraft dienen»

Leadership-Experte Wolfgang Jenewein und Butleresse Zita Langenstein. PD

Der KMU- und Gewerbeverband 
des Kantons Zürich (KGV) be-
grüsst als grösster Arbeitgeber-
verband das Commitment der 
Parteispitzen von SVP und FDP, 
für die eidgenössischen Wahlen 
2023 eine Listenverbindung ein-
gehen zu wollen. «Damit kann die 
bisher erfolgreiche bürgerliche 
Zusammenarbeit bei Wahlen und 
in Sachgeschäften fortgesetzt und 
vertieft werden», schreibt der 
KGV in einer Medienmitteilung. 
Dies sei auch für die Zukunft 
wichtig, damit bei Vakanzen im 
Regierungsrat die jeweiligen bür-
gerlichen Parteien ihre Kandida-
ten in die Regierung bringen. 

Politische Restmandate
Mit der Listenverbindung zeig-

ten die beiden Parteien, dass sie die 
politischen Restmandate unter 
sich verteilen wollen, um diese 
nicht unnötig linken Parteien zu 
überlassen. Damit beweisen sie, 

dass bei allen Unterschieden in den 
Parteiprogrammen die gemeinsa-
me bürgerliche, wirtschaftsfreund-
liche Politik zugunsten der Zürcher 
Bevölkerung und der KMU-Wirt-
schaft ins Zentrum gestellt wird. 

Für den KGV ist klar: Bei den 
eidgenössischen Wahlen muss un-
bedingt die bürgerliche Fraktion 
gestärkt werden. «Das Eingehen 
einer Listenverbindung ist dabei 
die einfachste und pragmatischste 
Lösung für eine bürgerliche Poli-
tik.» Der KGV hofft nun, dass die 
Delegierten der FDP und SVP ihren 
Parteispitzen folgen werden. (ZW)

KGV zur Listenverbindung
Der KGV begrüsst den Willen der Parteispitzen  

von SVP und FDP, für die eidgenössischen Wahlen 2023  
eine Listenverbindung eingehen zu wollen. 

«Es ist auch ein  
positives Zeichen 

für die Kooperation 
bei personellen  

Vakanzen und bei 
politischen  

Sachgeschäften.»

Ein bürgerliches Komitee beste-
hend aus SVP und FDP hat am  
12. Juni knapp 8400 Unterschrif-
ten für die kantonale Mobilitäts-
initiative eingereicht. Das Volks-
begehren fordert, dass auf Haupt-
verkehrsachsen innerorts grund- 
sätzlich Tempo 50 gelten soll. 
Ausnahmen aus Gründen der Si-
cherheit oder der Lebensqualität 
sollen möglich bleiben. Die Initia-
tive will aber eine flächendecken-

de Einführung von Tempo 30 ver-
hindern.

Temporeduktionen auf städti-
schen Hauptachsen führen laut 
dem Komitee dazu, dass der priva-
te und der öffentliche Verkehr 
stockt, ohne dass die Lärmbelas-
tung spürbar sinke. Zudem weiche 
der Autoverkehr in die Quartiere 
aus. Nun werden sich der Regie-
rungsrat und dann der Kantonsrat 
mit der Initiative befassen. (ZW)

Mobilitätsinitiative eingereicht
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Pascal Coffez zur «fortschrittlichen» stadtzürcher VerkehrspolitikKARIKATUR
DES MONATS

Die kantonalen Behörden 
nahmen ihre Verantwortung 
wahr und verweigerten der 
Stadt Zürich den unnötigen 
Versuch Bellerivestrasse.  
Der KGV sowie die Gewerbe- 
verbände der Stadt und am 
rechten Zürichseeufer hatten 
dies längst gefordert. 

Bei der Bellerivestrasse handelt es 
sich um die wichtigste Einfallsach-
se in die Stadt Zürich für das Ge-
werbe und die Bevölkerung des 
rechten Zürichseeufers. Die Stadt 
Zürich plante, während neun Mo-
naten zwei der vier Spuren für Ver-
suchszwecke zu sperren. Sie wollte 
Erkenntnisse im Verkehrsablauf 
für das spätere Renovationspro-
jekt bei einer reduzierten Anzahl 
Spuren gewinnen. Mit diesem Vor-
gehen nahm die Stadt Zürich in 
Kauf, einen besonders neuralgi-
schen Punkt der Zürcher Verkehrs-

infrastruktur für Versuchszwecke 
teilweise lahmzulegen. Das Ge-
werbe befürchtete zudem, dass die 
temporäre Sperrung als Dauer-
provisorium hätte enden können.

Die Betroffenheit für die Ge-
werbebetriebe wäre bei einer 

Teillahmlegung gross gewesen. 
Die Folgen des Versuchs – künst-
lich herbeigeführte Staus, Zeit-
verluste, ausbleibende Kund-
schaft und zusätzliche Kosten – 
hätten die KMU direkt und 
spürbar getroffen.

Wie vom KGV, dem städtischen 
Gewerbeverband GVZ und den 
Gewerbeverbänden vom rechten 
Zürichseeufer gefordert, hat der 
Kanton mit seinem Entscheid 
vom 1. Juni seine Aufsichtsrolle 
wahrgenommen und dem unnö-
tigen Versuchsprojekt auch aus 
rechtlichen Aspekten eine klare 
Absage erteilt. Die Absage wird 
seitens Gewerbe mit Freude zur 
Kenntnis genommen.

Nun gilt: ausser Spesen nichts 
gewesen. Der KGV hofft, «dass die 
Stadt Zürich aus dem kantonalen 
Entscheid die richtigen Schlüsse 
ziehen und den Versuch Bellerive-
strasse sofort beenden» wird. Die 
Stadt könne nicht weiter ihren 
Kurs einer gewerbefeindlichen 
Verkehrspolitik weiterführen und 
sich so ihrer überkommunalen 
Verantwortung entziehen. Die 
Herausforderungen in der Bewäl-
tigung des Verkehrs könne nur ge-
meinsam gelöst werden.

Experiment «Bellerive» abgeklemmt

Das vor über zwei Jahren via «Workshop» gestartete Experiment Spurabbau 
zugunsten der Velofahrer empfanden viele Verbände als Zwängerei.  Bild M.G.

Welche sind die wichtigsten  
Fragen, die sich ein KMU bei  
der Auswahl einer Business-
Software stellen sollte?
Rainer Erismann: Die Frage 
nach dem tatsächlichen Mehrnutzen 
einer Lösung im eigenen Geschäfts-
alltag ist zentral. Das gewählte Sys-
tem soll die täglich in grosser Menge 
anfallenden Tätigkeiten einfach und 
schnell unterstützen. Wünsche für 
Spezialfälle dürfen die Volumentä-
tigkeiten nicht bremsen.
Will man die Abläufe in der Auf-
tragsbearbeitung möglichst effizient 
gestalten, schneidet in fast allen Fäl-
len eine Gesamtlösung besser ab als 
eine «zusammengestückelte» Lö-
sung verschiedener Anbieter. Mit 
einem gut integrierten System für 
alle Prozesse und administrativen 
Komponenten erhält man eine ein-
zige Dateneinheit ohne Redundan-
zen, also ohne mehrfaches Vorhan-
densein gleicher Daten an unter-
schiedlichen Orten. Zudem ist die 
Bedienung für alle Vorgänge durch-
gängig identisch, das spart viel Zeit. 

Cloud-Software oder Lösung «on 
premise» im eigenen Betrieb?
Erismann: Vorab: Als Unterneh-
mer würde ich KMU-Lösungen be-
vorzugen, die mir NICHT vor-
schreiben, wo und wie ich die Soft-
ware betreiben muss. So bleibt man 
grundsätzlich unabhängig und kann 
sich später sogar umentscheiden, 
ohne die ganze Software wechseln 
zu müssen.
Für den Betrieb in der Cloud oder 
den mobilen Zugriff auf eigene Ser-
ver (Remote Desktop / VPN) spricht 
die Tatsache, dass mit praktisch allen 
internetfähigen Geräten jederzeit 
von fast überall auf die Informatio-
nen zugegriffen werden kann. 
Betreibt man die Softwarelösung 
«on premise» auf firmeneigenen 
Rechnern, kann man auch ohne In-
ternetverbindung arbeiten. Zudem 
behält man den Zugriff auf alle Da-
ten und kann diese auch Jahre spä-
ter noch sinnvoll ansehen und aus-
werten. Bei den klassischen Cloud-
Softwares ist dies nicht der Fall. 
Reduziert man hier den Umfang 
des Abos oder wechselt man auf 

eine andere Lösung, verliert man in 
der Regel den Zugriff auf die Daten. 
Hinsichtlich Datenschutz muss man 
sich bewusst sein: Mit der Heraus-
gabe von Daten an einen externen 
Cloud-Betreiber verliert man die 
absolute Kontrolle über das Ge-
schehen mit den eigenen Geschäfts-
informationen und Zahlen. Das ist 
kritisch zu beurteilen. Nicht nur aus 
eigenen Geschäftsinteressen, auch 
hinsichtlich Datenschutz. Das revi-
dierte Schweizer Datenschutzgesetz 
verlangt, dass ein Unternehmen je-
derzeit unter Kontrolle haben muss, 

wo es Personendaten speichert und 
was mit ihnen passiert.

Muss ich mir als KMU auch die 
Frage stellen, wie regelmässig 
eine Lösung aufdatiert wird? 
Erismann: Ein Blick in die Vergan-
genheit einer Software (Liste der 
Programmversionen) zeigt, wie sinn-
voll ein Software-Unternehmen die 
Updates handhabt. Die Update-
Häufigkeit ist kein Qualitätsmerkmal. 
Nichts ist für den Anwender aufrei-
bender, als sich ständig mit aufge-
zwungenen «Neuerungen» ausein-

andersetzen zu müssen. Reine 
Cloud-Softwares schalten eine neue 
Version meist ohne Vorwarnung auf, 
ohne Mitspracherecht des Kunden. 
Das entspricht nicht unserer Philo-
sophie von Kundenfreundlichkeit. 
Bei BusPro ist dem einzelnen Kun-
den freigestellt, wann und ob er von 
Softwareupdates Gebrauch machen 
will – selbst im Cloudbetrieb. 

Business-Software: Lösung oder Problem?
Spielt die Business-Software eine Rolle bezüglich Datenschutz? Wie aufwändig ist ein Wechsel? Rainer 
Erismann, Geschäftsführer des Schweizer Business-Programms BusPro, stellt sich aktuellen Fragen.

Rainer Erismann kennt den Schweizer KMU-Softwaremarkt seit 
über dreissig Jahren.  Bild zvg

FAKTEN

Die Standardlösung für KMU 
deckt die Auftragsverwaltung, 
Lagerbewirtschaftung, Finanzen/
Controlling, Lohnbuchhaltung 
sowie die Verkaufs- und 
Marketingprozesse vollständig ab. 
BusPro AG ist Partner des KGV 
Zürich. Zahlreiche Gewerbebe-
triebe, Vereine und Verbände 
setzen die Business-Lösung mit 
grosser Zufriedenheit ein.

Referenzen und Zitate siehe: 
www.buspro.ch/referenzen

BusPro AG, buspro@buspro.ch, 
Tel. 052 213 72 00

FAKTEN
Viele KMU scheuen einen Wechsel auf eine neue Lösung  
aufgrund des Migrationsaufwands. Zu Recht? 
Tatsächlich ist der Schritt zu einer neuen Gesamtlösung 
ein Vorhaben, welches sehr glücklich oder sehr 
unglücklich machen kann. Endlich erhält man die 
Gelegenheit, «alte Zöpfe» abzuschneiden. Man kann 
sich von schwerfälligen Vorgängen befreien. Die 
Grundlage für den gelungenen Softwarewechsel sind 
die sorgfältige Planung und genug Zeit. Auch sollten 
unbedingt Referenzinstallationen, die den eigenen 
Aufgaben nahekommen, angeschaut werden. Folgende 
Schritte können bei der Vorbereitung dienen:
1. Als Erstes steht das Überprüfen der bestehenden 
Geschäftsprozesse (unabhängig von einer Software) 
auf Anpassungen und mögliche Vereinfachungen an.
2. Daraus leiten sich die benötigten Funktionen 
beim neuen Programm ab. Dies sollte in kurzer 
schriftlicher Form festgehalten werden.   

3. Nun folgt der Beschrieb des optimalen Betriebs-
modells (eigene Server/Cloud/Hybrid). Die ideale 
Business-Software bindet den Kunden nicht fix an 
eine bestimmte Infrastruktur oder Dienstleisterin. 

BusPro unterstützt den Kunden mit viel Erfahrung 
und betriebswirtschaftlichem Wissen hinsichtlich der 
Optimierung von administrativen Abläufen. Zusam-
men mit unseren Partnern bringen wir die Kenntnis-
se ein, wie andere Kunden ähnlich gelagerte 
Aufgabenstellungen lösen. Bei der effektiven 
Softwaremigration übernehmen wir und unsere 
BusPro-Partner die «Umzugsarbeiten» wie Anpas-
sung der Vorlagen und Formulare, Datenmigration 
etc. und begleiten selbstverständlich die Einführung 
mit Schulungen und Support für die Anwender. 
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Es passiert immer 
öfter, dass ich wie 
ein Alien vom 

fremden Planeten 
behandelt werde: Nein, 
Alter, wir nehmen kein 
Bargeld. Im Café. Sorry, 
no cash. Am Hofladen. 
Sogar Strassenmusiker 
halten ihr Kartenlesegerät hin. Auf Vortragstour 
wollen die Leute meine Bücher – mit Twint, ja?
Nein, hab ich nicht. Obwohl mir anderswo 
digitale Neuerungen nicht zügig genug voran-
kommen. Die Gesundheitsbranche verplempert 
digitale Krankenakten, mit vorgestrigen 
Datenschutz-Bedenken, «privat» heisst 
schliesslich nicht schon «geheim». Auch unsere 
Mobilität läuft so analog wie vor 50 Jahren, 
bloss überall nun verstopft; dabei bräuchten wir 
mit digitaler Steuerung keinen Kilometer neue 
Autobahn, wir müssten nur den ewigen 
Schlendrian Mensch aus dem Verkehr ziehen, 
genauer: weg vom Steuer, weg vom Gaspedal. 
Getraut sich natürlich keiner.

Umso ungenierter holt man mich Barzahler aus 
dem Verkehr. Zwar ist eine Volksinitiative unter-
wegs, die will den Staat verpflichten, auf immer 
reichlich CH-Bargeld bereitzustellen. Könnte 
politisch aufgehen. Praktisch aber steht es so: 
Wenn immer weniger Leute bar bezahlen, wenn 
es sich für Händler nicht mehr lohnt, Bargeld 
anzunehmen, weil die Kosten im Vergleich zu 
den Umsätzen zu hoch wären, dann muss es gar 
nicht formell abgeschafft werden, dann läuft es 
sich einfach tot, kommt aus Versehen abhanden. 
Es geht ihm dann wie dem Quartierladen; alle 
finden es reizend, dass es ihn noch gibt, und 
shoppen doch online. Ist halt bequemer. 
Und im digitalen Zeitalter fast schon normal. 
Wir tauschen ein Stück bewährter Freiheit gegen 
Bequemlichkeit ein. Wir schaffen funktionieren-
de analoge Dinge ab – und lassen sie uns danach 
in digitaler Form wieder verkaufen. Inklusive 
Gebühren, Datenklau, Überwachung.
Klar, digitales Bezahlen erspart uns manche 
Lästigkeit: kein Wechselgeld, keine Panzerkna-
cker, keine teure Produktion von Münzen und 
Scheinen, kein Aufwand fürs Inkasso in Firmen. 

Fürs analoge Bezahlen spricht auch einiges: 
braucht keinen Strom, schützt vor Hackerangrif-
fen – und vor fahrlässiger Verschuldung, weil 
das Handy leichter gezückt ist als die 200-Fran-
ken-Note. Und was Überfälle/Taschendiebe 
angeht: Auf digitalen Kanälen laufen wesentlich 
perfidere Betrügereien, täglich.
Für mich geht es um persönliche Souveränität. 
Welchen Preis bezahle ich für die Bequemlich-
keit, wenn immer mehr Dinge, mit denen ich 
hantiere, sich auf Speicherchips oder in Clouds 
verstecken? Wer greift dann auf meine Daten 
zu? Also auf mich? Für Banken und Tech-Konzer-
ne ist Bargeld ein Ärgernis, klar, es beschränkt 
ihren Zugriff. Ist Bargeld einmal weg, haben sie 
den Durchblick – auf uns als restlos berechen-
bare gläserne Wesen. Alle Gewohnheiten, Vorlie-
ben und Wünsche, für die wir Geld brauchen, 
lägen offen – auch für Behörden. Unsere Zah- 
lungsdaten wären mit Infos anderer Aktivitäten 
verknüpft – und könnten benutzt werden, mit 
oder gegen uns. Quizfrage zum Schluss: Warum 
wohl setzt China auf den «digitalen Yuan»? 
Russland auf den «digitalen Rubel»?

KOLUMNE

Philosoph, Physiker, Autor
lhasler@duebinet.ch

Quizfrage: Warum drängt  
China weg vom Bargeld?

LUDWIG HASLER

Bonitätsprüfungen im 
Onlinehandel bleiben 
auch nach Einführung 
des Datenschutzge-
setzes möglich. Es gibt 
aber Einschränkungen.

Raoul Egeli

Bonitätsprüfungen sind aus dem 
Onlinehandel nicht mehr wegzu-
denken. Mit dem revidierten Da-
tenschutzgesetz, das am 1. Sep-
tember in Kraft tritt, sind die Re-
geln neu definiert worden. Die 
gute Nachricht: Die Bonitätsprü-
fung bleibt weiter möglich. Aber es 
gibt administrative Hürden zu 
überwinden. 

Das «überwiegende Interesse» 
wird auch im revidierten Daten-
schutzgesetz als Grundlage für die 
Bearbeitung personenbezogener 
Daten anerkannt. Im weitestge-
hend automatisierten Onlinehan-
del übernehmen Wirtschaftsaus-
kunfteien diese Rolle. Sie dürfen 
die Daten Dritten bekannt geben, 

solange es um den Abschluss oder 
die Abwicklung eines Vertrages 
geht. Es gibt aber zwei Einschrän-
kungen: Die Daten dürfen nicht 
älter als zehn Jahre sein. Und Da-
ten von Minderjährigen sind grund-
sätzlich tabu.

Oft wird von der Verwendung 
sensibler Daten gesprochen. Ge-
meint sind die als «besonders 
schützenswert» geltenden Perso-

nendaten. Diese dürfen nur ver-
wendet werden, wenn die Betrof-
fenen zustimmen. Für die Prüfung 
der Kreditwürdigkeit werden diese 
indes nicht benötigt. 

Weiter gilt eine Informations-
pflicht, die besonders im Onlinehan-
del bei automatisierten Einzelent-

scheidungen relevant ist. Die betrof-
fenen Personen müssen informiert 
werden, wenn die automatisierte 
Bearbeitung für diese mit einer 
Rechtsfolge verbunden ist oder sie 
erheblich beeinträchtigt. Die Kun-
dinnen und Kunden haben das 
Recht, angehört zu werden und eine 
Überprüfung der Daten durch eine 
Person zu verlangen. 

Es wird wichtig sein, die Einwil-
ligung zur Datenverarbeitung nach 
Datenschutzgesetz beim Bestell-
prozess zu integrieren. Ich schlage 
folgenden Text vor: «Ich anerken-
ne die Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen und nehme zur Kennt-
nis, dass der Entscheid, ob gegen 
Rechnung geliefert werden kann, 
auf einer automatisierten Bearbei-
tung beruhen und willige hierzu 
ein.» Zudem sei empfohlen, fol-
gende Regelung in die Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen aufzu-
nehmen: «Für den Entscheid, ob 
gegen Rechnung geliefert werden 
kann, wird eine Adress- und Kre-
ditwürdigkeitsprüfung durchge-
führt.»

Neue Regeln im Datenschutzrecht
ZUR PERSON

 

Raoul Egeli
Geboren 1968, studierte Raoul 
Egeli an der Fachhochschule für 
Wirtschaft in St. Gallen und ist seit 
2008 Präsident des Schweizerischen 
Verbandes Creditreform und seit 
2014 Präsident von Creditreform 
International mit 22 Landesgesell-
schaften weltweit.
Zudem ist er Geschäftsführer der 
Creditreform Egeli Gesellschaften in 
Basel, Bern, Lugano, St. Gallen und 
Zürich. Er leitet die EGELI Treuhand 
AG, ist seit 2019 Vorstandsmitglied 
von Inkasso Suisse und war von 
2009 bis 2013 Zentralpräsident von 
TREUHAND | SUISSE. Er ist Autor 
mehrerer Fachbücher.

« Die Kunden  
haben das Recht, 

angehört zu werden 
und eine Überprü-
fung der Daten zu 

verlangen. »

Herr Scotoni, vor der Pensionie-
rung poppen viele Fragen auf. 
Nennen Sie ein Beispiel?
Patricio Scotoni: Spätestens im 
Hinblick auf die eigene Pensionie-
rung stellen sich Arbeitnehmende 
Fragen rund um ihre Pensionskas-
se. Die wichtigste zu diesem Zeit-
punkt lautet: Entscheide ich mich 
für eine lebenslange Rente oder 
den einmaligen Kapitalbezug? Die 
Beantwortung der Frage hat auch 
mit der Steuerlast zu tun.

Inwiefern?
Scotoni: Ein Kapitalbezug wird im 
Gegensatz zu einer lebenslangen 
Rente nur einmalig versteuert, und 
zwar zum Zeitpunkt des Bezugs. Da-
bei wird das Kapital getrennt vom 
übrigen Einkommen gezählt und zu 
einem tieferen Steuersatz versteu-
ert. Dieser hängt vom Wohnort ab. 

Empfehlen Sie Pensionskassen-
guthaben als Kapital zu beziehen? 
Scotoni: Es ist eine gute Option, 
um Steuern zu sparen. Mir ist es 
wichtig, dass unsere Versicherten, 
die vor der Pensionierung stehen, 

diesen Vorteil kennen. Selbstver-
ständlich muss jeder Fall individuell 
betrachtet werden. Fakt ist, dass bei 
Kapitalbezug im Ruhestand nur das 
Vermögen versteuert wird, während 
eine Rente jährlich als Einkommen 
steuerbar ist. Insgesamt ist ein Kapi-
talbezug daher meist steuerlich at-
traktiver. 

Und wenn ich mich für eine Ren-
te entscheide und merke, dass 
diese viel tiefer ist als mein Lohn? 
Scotoni: Falls die voraussichtliche 
Rente aus AHV und Pensionskasse 
zu tief ausfällt, empfehle ich einen 
Einkauf in die 2. Säule. Ein solcher 
Einkauf ist ebenfalls steuerlich at-
traktiv, da der einbezahlte Betrag im 
geleisteten Jahr vom steuerbaren 
Einkommen abgezogen werden 
kann. Durch die Minderung der Pro-
gression spart man so im Durch-
schnitt 30 Prozent des Einkaufbetra-
ges an Steuern. Werden also 10’000 
Franken einbezahlt, reduziert sich 
die Steuerlast um 3’000 Franken. 
Um von diesem Effekt vollumfänglich 
zu profitieren, kann es sich daher 
auch lohnen, den Einkauf über meh-
rere Jahre zu verteilen.

Beisst sich das nicht mit einem 
Kapitalbezug? 
Scotoni: Es gibt tatsächlich etwas 
Elementares zu beachten. Das ge-
samte Altersguthaben wird nach ei-
nem Einkauf für drei Jahre blockiert. 

Wird also ein Kapitalbezug bei der 
Pensionierung geplant, muss der Ein-
kauf genug früh getätigt werden. 
Eine Ausnahme gilt für den Wieder-
einkauf nach einer Scheidung. Dieser 
wird steuerrechtlich wie ein regulä-
rer Einkauf betrachtet, ist aber von 
der dreijährigen Sperrfrist ausge-
nommen.

Kapitalbezug ist auch für Wohn-
eigentum möglich. Was sind hier 
die Spielregeln? 
Scotoni: Richtig. Das Altersgutha-
ben kann für den Erwerb von Wohn-
eigentum bezogen werden. Dieser 
Vorbezug unterliegt der Kapitalaus-
zahlungssteuer. Bei der Rückzahlung 
der Gelder muss die bezahlte Kapi-
talauszahlungssteuer innerhalb von 
drei Jahren zurückgefordert werden. 
Auch hier wird die Kapitalauszah-
lungssteuer separat vom Einkommen 
berechnet. 
Bezüglich Einkauf kommt hier eine 
spezielle Regel zum Zug. Falls bereits 
Gelder aus der Pensionskasse bezo-
gen wurden, um Wohneigentum zu 
finanzieren, müssen diese vollständig 
zurückbezahlt werden, bevor ein 
weiterer Einkauf in die Pensionskas-
se möglich ist.

Einen Tipp zum Abschluss? 
Scotoni: Wir haben viele Tipps für 
die Pensionierung und es ist uns be-
wusst, dass es mit so vielen Regeln 
unübersichtlich werden kann. Was 

ich gerne noch mitgebe, ist, dass 
man die höchste Rendite mit einem 
Einkauf in den Jahren kurz vor der 
Pensionierung erzielt. Denn meis-
tens sind der Lohn und die Steuer-
progression im fortgeschrittenen 
Alter am höchsten. Um die Höhe 
eines möglichen Einkaufs abzuklä-
ren, empfehle ich spätestens im Al-
ter von 50, die Pensionskasse für ein 
Beratungsgespräch zu kontaktieren. 

Steuern sparen im BVG? Ja das geht
Wer Steuern sparen will, zahlt in die 3. Säule ein. Doch auch in der Pensionskasse sind Steuerersparnisse 

möglich, besonders mit einem Kapitalbezug zur Pensionierung und bei einem Einkauf in die 2. Säule. 
Patricio Scotoni gibt Tipps, damit KMU ihre Mitarbeitenden optimal beraten können.

Patricio Scotoni
Leiter berufliche 
Vorsorge der 
Groupe Mutuel

FAKTEN

Handelszeitung 
Focus Day powered 
by Groupe Mutuel
Wie zukunftstauglich ist das 
Schweizer Vorsorgesystem? 
Wie können KMU und Co. 
ihre Mitarbeitenden bestmög-
lich absichern?  Was sind die 
Herausforderungen und 
Lösungsansätze?
Ausgewiesene Vorsorge-Profis 
wagen unter anderem eine 
vorsichtig optimistische Sicht zur 
Altersvorsorge in der Schweiz 
oder erläutern die Herausforde-
rungen für Pensionskassen bei 
unterschiedlicher Sterblichkeit.
Seien Sie am Mittwoch, 20. 9. 
2023 im 
Metropol in 
Zürich mit 
dabei. Jetzt 
anmelden! 

Notfallkarte

Geburtsdatum:

Adresse:

Hans Muster
1. Januar 1911
Mustergasse 1
CH-9999 Musterdorf

Für den medizinischen Notfall ist eine
Patientenverfügung vorhanden.
(elektronische Ansicht s. QR-Code)
Rückfragen an meine Vertrauenspersonen
siehe Rückseite. www.docu-sos.ch

Persönliche Vertrauenspersonen:

Medizinische Vertrauensperson:

Prüfziffer
Frieda Muster, +41 99 999 99 99 1104
Sohn Muster, +41 99 999 99 99
Tochter Muster, +41 99 999 99 99

Hausarzt Dr. med. Hans Helfer, +41 99 999 99 99
Treuhänderische Vertrauensperson:
PFP Hefele & Partner AG, CH-Pfäffikon ZH
+41 44 929 60 00
Aufbewahrungsstelle Originaldokumente:
docu-secura gmbh, CH-Pfäffikon ZH, +41 44 929 60 07
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Unsere Treuhandprofis
kennen den Weg.

Wenn es darauf ankommt.

TREUHAND SUISSE www.treuhandsuisse-zh.ch
Schweizerischer Treuhänderverband
Sektion Zürich
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HR-Services | Informatik-Gesamtlösungen
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zu automatisieren und zu optimieren: durch
die Implementierung moderner und individu-
eller HR-Softwarelösungen.
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Ernährung, Verdauung, Notdurft und Klima. 
Alles hängt irgendwie miteinander 
zusammen. Und einiges, was man im 

Kontext dieser «menschengemachten» Themen in 
der Schweiz zu regulieren versucht, fand Eintrag 
in eine ganz besondere Shitliste: Die Nomination 
zum «Rostigen Paragrafen» nämlich (Seite 11).
Dieses Jahr fielen besonders die Grünen und 
deren zeitloses Dogma auf: Die Wirtschaft ist 
klimaschädlich – gutes Arbeitsklima hin oder 
her. Oder anders: Wer arbeitet, schadet dem 
Klima. Wer mehr Freizeit hat, muss demzufolge 
ökologischer unterwegs sein. Am liebsten mit 
einem bedingungslosen Grundeinkommen, um in 
der neu gewonnen Freizeit Billigflüge in Länder 
zu unternehmen, wo die Menschen nett und 
arbeitsam sind und keine Freizeit kennen. 
Dass wir nicht alle in einem Kohlebergwerk 
malochen oder in den Raubbau von Urwäldern 
involviert sind, ist da vernachlässigbar. Jedenfalls 
glaubt der Grüne Nationalrat Balthasar Glättli, 
dass weniger Arbeiten (und pendeln) und mehr 
Freizeit gut fürs Klima ist. Beziehungsweise er 
hatte den Bundesrat in einem Postulat damit 
beauftragt, den Effekt zu prüfen. Das brockte 
Glättli beim Schmähpreis «Rostiger Paragraf» 

glatt einen Erdrutschsieg für den unnötigsten 
politischen Vorstoss ein. Aber ohne Arbeit keine 
Innovation – und keine grünen Technologien. 
Verstopfte Strassen, verstopfte Menschen. Ein 
anderer Grüner Vorstoss, der sich mit dem 
menschlichen Ausstoss anderer Art beschäftigte, 
landete auf Platz 3 beim «Rostigen Paragraphen». 
Gern setzen die Grünen Duftnoten bei der Frage 
nach öffentlichen Toiletten, sei es bezüglich deren 
Dichte oder Sauberkeit. War es in der Stadt 
Zürich noch vor zwei Jahren ein Katasterplan für 
«Hundezonen», welchen Stadträtin Karin Rykart 
eine Nomination für den «Rostigen Paragrafen» 

bescherte, so forderten die beiden Grünen 
Gemeinderäte Anna-Béatrice Schmaltz und Urs 
Riklin nun «Offene Toiletten für alle». Konkret 
sollen Toiletten von Restaurants und Ladenge-
schäften künftig für jedermann kostenlos und 
ohne Konsumationspflicht zugänglich sein. Dies 
trotz dem «Masterplan Züri WC» und 107 
öffentlichen Toiletten-Anlagen in der Stadt. 
Man ahnt es: Die IG Freiheit fand den Vorschlag 
der Gastro-Klos – mit Verlaub – Kacke. Auch 
Gastronom Markus Segmüller legte seinen 
Standpunkt dar: Er lasse auf Anfrage jeden aufs 
WC – auch ohne Kaufzwang. Aber weil er im 
Fine-Dine-Segment tätig ist, würde er «wegen 
dem zu erwartenden Gläuf» nicht freiwillig bei 
einer Öffnung der Toiletten für alle mitmachen. 
Das Postulat ist in Zürich nicht chancenlos: Die 
Forderung, den Harndrang ohne Kaufzwang in 
Läden und Restaurants auszuleben, wurde an den 
Stadtrat überwiesen. Man darf gespannt sein, ob 
der Verwaltungsapparat, der ja sonst so gerne an 
Verstopfungen leidet, voranschreitet mit dem 
WC-Kommunismus. Und um aufs Klima zurück-
zukommen: Der Tenor der Gastronomen lässt 
vermuten, wie aufgeheizt das Klima in den frei 
zugänglichen Gastro-Klos bei viel Andrang wäre. 

DER WADENBEISSER

Mehr Freizeit, mehr Klos



Hans Egloff, Präsident  
Hauseigentümerverband Kanton Zürich

Anreize und Abbau von  
Hürden führen zum Ziel
Anfangs Jahr hat das Bundesamt für Energie eine 
Studie der ETH Zürich bzw. der Universität Bern 
zum Thema Photovoltaikanlagen auf Wohnhäu-
sern veröffentlicht. Das Ergebnis und die daraus zu 
ziehenden Schlüsse sind unmissverständlich: Der 
Ausbau von Solar- bzw. PV-Anlagen wird durch 
Bauvorschriften, die steuerliche Behandlung der 
Investitionen, wenig attraktive Einspeisevergütun-
gen der Energieversorgungsunternehmen und die 
Besteuerung des Einspeisestroms behindert. Die 
Lösung des Problems ist offensichtlich.

Mittlerweile haben alle politischen Kräfte erkannt, 
dass wir nicht über die Ressourcen verfügen, um 
vor allem in den Wintermonaten den steigenden 
Strombedarf von immer mehr Wärmepumpen 
und Elektroautos decken zu können. Trotz der 
unmissverständlichen Erkenntnisse der vorge-
nannten Studie wird nun aber sogar ein Installa-
tionszwang für alle mit PV-Anlagen belegbaren 
Dachflächen diskutiert …

Im Neubaubereich erscheint mir eine solche For-
derung als wenig problematisch. Im Bestand sind 
die Investitionen deutlich höher, die Möglichkei-
ten oft beschränkt. Gesetzeszwang kann zudem 
kaum der richtige Ansatz sein. Es erstaunt daher 
nicht sonderlich, empfehlen auch die Forschen-
den der beiden Hochschulen die Steuerbefreiung 
des Einspeisestroms. Der Kanton Zürich ist dabei 
bereits auf gutem Wege. Der Abbau der erkann-
ten Hürden scheint jedenfalls möglich.
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Die Kantonspolizei Zürich hat anfangs Juni 
entschieden, dass die Stadt Zürich den als 
«Verkehrsversuch» camouflierten geplanten 
Spurabbau auf der Bellerivestrasse nicht 
durchführen darf. Der HEV Kanton Zürich 
nimmt diesen Entscheid mit Erleichterung 
zur Kenntnis. Dass es einer Intervention der 
zuständigen kantonalen Behörde bedurfte, 
um den Zürcher Stadtrat in seiner realitäts-
fernen, ja dogmatischen Verkehrspolitik zur 
Räson zu bringen, stellt der städtischen Exe- 
kutive indes kein gutes Zeugnis aus. Der  
Zürcher Stadtrat muss lernen, dass auch er 
sich an übergeordnetes Bundes- und kanto-
nales Recht zu halten hat.

Die Kantonpolizei Zürich untersagte dem Zürcher 
Stadtrat am 1. Juni 2023, den «Verkehrsversuch» 
auf der Bellerivestrasse durchzuführen. Dieser sah 
vor, dass von August 2023 bis Ende April 2024 auf 
der Bellerivestrasse in beiden Richtungen je eine 
Fahrspur aufgehoben werden sollte. Die bereits 
heute angespannte (Stau-)Situation auf der Belle-

rivestrassen wäre mit diesem mutwillig herbeige-
führten Kapazitätsabbau noch verschärft worden. 
Unter dem Spurabbau, dem dadurch ausgelösten 
zusätzlichen künstlichen Stau und dem Ausweich-
verkehr auf den umliegenden Quartierstrassen 
hätten Einwohner und Gewerbe gleichermassen 
gelitten.

Die Kantonspolizei Zürich hat dieser verantwor-
tungslosen Verkehrspolitik nun einen Riegel 
geschoben. Sie verweigert der Stadt Zürich die 
Bewilligung für den geplanten Spurabbau. Die 
Bellerivestrasse sei eine Durchgangsstrasse von 
überkommunaler Bedeutung und eine Hauptver-
kehrsstrasse.

Verfassungswidriger Spurabbau
Gemäss Kantonsverfassung muss die Leistungsfä-
higkeit des Staatsstrassennetzes erhalten werden. 
Eine Verminderung der Leistungsfähigkeit einzel-
ner Abschnitte ist im umliegenden Strassennetz 
mindestens auszugleichen.

Da sich der Zürcher Stadtrat jedoch um diese ver-
fassungsrechtlichen Vorgaben foutierte, haben 
sich drei Sektionen des HEV Kantons Zürich – der 
HEV Zürich, der HEV Küsnacht und Umgebung 
und der HEV Pfannenstiel – dem überparteilichen 
Komitee «Nein zu unsinnigen Verkehrsversuchen 
und künstlichen Stau» angeschlossen. Dieses lan-
cierte die Petition «Gegen künstliche Staus auf der 
Bellerive-Strasse», welche innerhalb kürzester Zeit 
von rund 11‘000 Personen unterzeichnet worden 
ist. Dass die Kantonspolizei diese Stimmen erhört 
und dem geplanten Spurabbau aus rechtlicher 
Sicht eine Absage erteilt hat, ist erfreulich.

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Kantonspolizei Zürich verbietet Spurabbau 
auf Bellerivestrasse


